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Besonderheiten bei der Erstellung und Ausgestaltung
von Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnungen

Von Christian Rech und Alexandra Hoff

Während bei der Gewinnermittlung durch Bilanzie-
rung Form und Aufbau von Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung teilweise durch das HGB vorgege-
ben sind, bestanden bei der bloßen Gegenüberstel-
lung der Einnahmen und Ausgaben bislang keine
Vorschriften. Ab dem Jahr 2005 muss jedoch erst-
mals – mit der Steuererklärung für den Veranla-
gungszeitraum 2004 – die Einnahmen-Überschuss-
rechnung in standardisierter Form abgegeben wer-
den. In dem neuen Formular (als Anlage zur Steuer-
erklärung) sind z. B. auch private Entnahmen und
Einlagen gesondert einzutragen.

Betroffen von dieser Neuregelung im Gesetz zur
Förderung von Kleinunternehmern und zur Verbes-
serung der Unternehmensfinanzierung (Kleinunter-
nehmerförderungsgesetz – KFG) vom 31. 7. 2003
sind häufig auch selbständige Bilanzbuchhalter/in-
nen, und zwar als Existenzgründer oder Kleinunter-
nehmer. Welche Besonderheiten sind bei dieser Ge-
winnermittlungsart in der Praxis zu beachten? Die
Autoren geben wertvolle Tipps zur Nutzung von Steu-
ervorteilen (z. B. beim gewillkürten Betriebsvermö-
gen). Darüber hinaus führen sie Schritt für Schritt in
das Ausfüllen des amtlichen Vordrucks „Einnahmen-
überschussrechnung – EÜR“ ein und geben Warn-
hinweise an kritischen Stellen (z. B. bei der Erfas-
sung der vom Finanzamt erstatteten Umsatzsteuer).

Anhebung der Buchführungsgrenzen
und Ausweitung der Kleinunternehmer-
regelung

Mit der Anhebung sog. Buchführungsgrenzen, die in der
Abgabenordnung festgelegt sind, wird der Kreis derjeni-
gen Selbständigen erweitert, die ihren Gewinn mittels
Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG
ermitteln dürfen.

Werden diese Grenzen überschritten, muss der Gewinn
durch Bilanzierung ermittelt werden.

Die Buchführungsgrenzen (§ 141 AO) werden für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31. 12. 2003 beginnen, ange-
hoben auf:
• 350.000 € Jahresumsatz (bisher: 260.000 €),
• 25.000 € Wirtschaftswert land- u. forstwirtschaftlicher

Flächen (bisher: 20.500 €),
• 30.000 € Gewinn (bisher: 25.000 €) aus gewerblichen

Unternehmen und land-/forstwirtschaftlichen Betrieben.
Flankierend dazu wurde die Umsatzgrenze für die An-
wendung der Kleinunternehmer-Regelung (§ 19 UStG)
rückwirkend zum 1. 1. 2003 von 16.620 € auf 17.500 €

angehoben: Ist der Umsatz eines Unternehmers im voran-
gegangenen Kalenderjahr nicht höher als 17.500 € gewe-
sen und wird er im laufenden Kalenderjahr voraussicht-
lich nicht höher als 50.000 € sein, ist der Unternehmer
von der Umsatzsteuer befreit, hat dann allerdings auch
keinen Vorsteuerabzug auf die bezogenen Vorleistungen.

Besondere Aspekte bei der Einnahmen-
Überschussrechnung

Zeitliche Gewinnverlagerung

Ein gemeinhin bekannter Aspekt betrifft die Möglichkei-
ten zur zeitlichen Gewinnverlagerung. Da für die steuerli-
che Zuordnung in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich der
Zu- bzw. Abflusszeitpunkt für Einnahmen und Ausgaben
maßgebend ist (§ 11 EStG), kann durch entsprechend ge-
schickte Rechnungsstellung und/oder Vereinbarung mit

Praxistipp:

Durch die Steuerung des Zuflusses von Einnahmen so-
wie des Abflusses von Ausgaben können Einkünfte in
andere Veranlagungsjahre verschoben werden, um so
ggf. bestimmte Einkunftsgrenzen zu unterschreiten
(z. B. Eigenheimzulage) oder von sinkenden Steuer-
sätzen zu profitieren (Senkung ab 2005).
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dem Auftraggeber einerseits und eigene Rechnungszah-
lung andererseits Folgendes erreicht werden: Betriebsaus-
gaben werden sofort wirksam, und Betriebseinnahmen
fließen erst später zu – beispielsweise im Folgejahr, wäh-
rend die Leistung noch im laufenden Jahr erbracht wurde.

Zulässigkeit des gewillkürten Betriebsvermögens

Beim gewillkürten Betriebsvermögen handelt es sich um
Wirtschaftsgüter, deren betriebliche Verwendung möglich
ist und die durch Willensentschluss des Unternehmers in
unmissverständlicher Weise – insbesondere durch Aus-
weis in den Büchern – dem Betrieb gewidmet werden.
Hierzu zählen z. B. Grundstücksflächen, die zunächst
noch nicht unmittelbar für den Betriebsablauf erforderlich
sind (Vorratsgelände), Wertpapiere und Mietwohnungen.

Der BFH hat sich mittlerweile der Kritik an seiner Jahr-
zehnte alten Rechtsprechung gebeugt und auch bei der
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG die Bildung von
gewillkürtem Betriebsvermögen zugelassen. Dafür
spricht, dass diese Form der Gewinnermittlung zum sel-
ben Gesamtgewinn führen sollte wie der Bestandsver-
gleich.

Für Freiberufler und kleinere Gewerbebetriebe mit Ein-
nahmen-Überschussrechnung stellt sich somit erstmals
die Frage: Lassen sich durch Ausweis gewillkürten Be-
triebsvermögens Steuervorteile erzielen?

Für gemischt genutzte Wirtschaftsgüter übernimmt der
BFH dazu die bisher schon für bilanzierende Betriebe gel-
tende Regelung nach R 13 Abs. 1 Satz 4 ff. EStR:
• Bei einer betrieblichen Nutzung von mehr als 50% ge-

hören Wirtschaftgüter zum notwendigen Betriebsvermö-
gen,

• bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 10% –
aber nicht mehr als 50% – zum gewillkürten Betriebs-
vermögen.

Realisierte Wertsteigerungen des Vermögens sind im be-
trieblichen Bereich generell steuerpflichtig, wobei sie hin-
gegen im privaten Bereich in der Regel steuerfrei bleiben.
Soweit nennenswerte Wertsteigerungen zu erwarten sind,
ist es meist günstiger, ein Wirtschaftsgut nicht im Be-
triebsvermögen, sondern im Privatvermögen zu halten.
Folglich ist es nur sinnvoll, gewillkürtes Betriebsvermö-
gen dem betrieblichen Bereich zuzuordnen, wenn dadurch
Steuervorteile erzielt werden können.

Beispiel zum gemischt genutzten Pkw:

Steuervorteile lassen sich bei einem privat und betrieblich
genutzten Pkw dann erzielen, wenn der gesetzliche Schätz-
wert für die steuerliche Privatnutzung („1%-Regel“) bei ei-
ner hohen Privatnutzung niedriger ausfällt als die anteiligen
Kosten. Wird ein Kfz etwa zu 20% betrieblich genutzt,
kann es steuerlich als gewillkürtes Betriebsvermögen be-
handelt werden. Sämtliche Kfz-Kosten sind Betriebsausga-
ben, es muss lediglich die Privatnutzung nach der 1%-Re-
gelung versteuert werden. Bei Neufahrzeugen wird dies in
vielen Fällen von Vorteil sein, weil die Kosten meist erheb-
lich höher sind als der zu versteuernde Privatanteil.

Bei Gebäuden, die zu gewerblichen oder freiberuflichen
Zwecken vermietet wurden, kann durch die Zuordnung
zum Betriebsvermögen eine Erhöhung der zulässigen Ab-
schreibung um 50% erreicht werden:

• Bei Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen dürfen 3%
der Anschaffungs-/Herstellungskosten als Abschrei-
bung abgezogen werden (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 EStG),

• bei Zuordnung zum Privatvermögen sind hingegen le-
diglich 2% AfA zulässig (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 EStG).

Bei dieser Steuergestaltung sollten jedoch auch die nach-
teiligen Folgen berücksichtigt werden: Bei einem Verkauf
ist eine etwaige Wertsteigerung des Grundstücks zu ver-
steuern.

Erzielbarer Umsatzsteuervorteil

Selbständige, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Über-
schussrechnung ermitteln, können unter Umständen von
der neuesten EuGH-Rechtsprechung („Seeling“) profitie-
ren. Demnach ist bei der Privatnutzung eines Gebäudes
(zu Wohnzwecken) auch eine Option zur Umsatzsteuer-
pflicht möglich, wodurch ein entsprechender Vorsteuerab-
zug für die mit dem Gebäude zusammenhängenden Auf-
wendungen erreicht wird (vgl. ausführlich Bathe, BC 11/
2003, S. 259 f.).

Sofern ein (i.d.R. neu errichtetes oder umgebautes) Ge-
bäude zu mehr als 10% betrieblich genutzt wird, lässt es
sich zu 100% dem umsatzsteuerlichen Unternehmensver-
mögen zuordnen – dennoch kann die Zuordnung zum ge-
willkürten Betriebsvermögen für Gewinnermittlungs-
zwecke entfallen. Dadurch wird zunächst die volle Vor-
steuer in Ansatz gebracht, für Umsatzsteuerzwecke müs-
sen dann allerdings die Kosten der privaten Nutzung des
Unternehmensvermögens (z. B. Abschreibungen, Hei-
zung, Strom, Wasser) als unentgeltliche Wertabgabe wie
sonstige steuerpflichtige Umsätze versteuert werden. Die
Berechnung der anteiligen Höhe dieser Privatnutzung ist
derzeit noch strittig; die Finanzverwaltung unterstellt mo-
natlich 1/120 der Summe der Beträge, für die Vorsteuer
abgezogen wurde (10-Jahres-Zeitraum gemäß § 15 a
Abs. 1 Satz 2 UStG, vgl. BMF-Schreiben vom 13. 4.
2004, IV B 7 – S 7206 – 3/04).

Auch wenn durch die Behandlung der nichtunternehme-
rischen Nutzung als unentgeltliche Wertabgabe die Wir-
kungen des Vorsteuerabzugs im Zeitablauf wieder entfal-
len, verbleibt durch die Verteilung auf die gesamte Nut-
zungsdauer eines Gebäudes ein immenser Finanzierungs-
und Liquiditätsvorteil – insbesondere bei Neubauten.

Details zur (künftig) standardisierten
Einnahmen-Überschussrechnung

Die Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung ist auf einem standardisierten amtlichen Vor-
druck vorzunehmen, der dann der Steuererklärung beizu-
fügen ist, – und zwar erstmals für ab 1. 1. 2004 beginnen-
de Wirtschaftsjahre.

Grundlage der oben skizzierten Gesetzesänderungen
war die Koalitionsvereinbarung vom Herbst 2002, in der
sich die Koalitionspartner verpflichteten, das Steuerrecht
zu vereinfachen, den Mittelstand von unnötiger Bürokra-
tie zu befreien und die Eigenkapitalbasis von Existenz-
gründern und kleinen und mittleren Betrieben zu stärken.
In der Gesetzesbegründung wurde dabei u. a. angeführt,
dass vielfach bereits zur Erfüllung der elementaren Buch-
führungspflichten die Hilfe von Steuerberatern hinzuge-
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zogen werden muss, wobei die dadurch entstehenden Kos-
ten gerade bei kleinen und kleinsten Unternehmen häufig
in keinem angemessenen Verhältnis zu den erzielten Um-
sätzen stünden. Ob das Gesetz den von der Regierung ge-
setzten Zielen gerecht wird, soll im Folgenden untersucht
werden:

Die Abgabe der Einnahmen-Überschussrechnung er-
folgt (gemäß § 60 Abs. 4 i.V.m. § 84 Abs. 3 c EStDV)
künftig in standardisierter Form auf einem amtlichen Vor-
druck „Einnahmenüberschussrechnung – EÜR“ (Anlage
1). Sie soll – nach dem Willen des Gesetzgebers – dem
Steuerpflichtigen nicht nur die Erfüllung seiner Erklä-
rungs- und Auskunftspflichten erleichtern und somit eine
wesentliche Steuervereinfachung darstellen, sondern auch
Nachfragen seitens der Finanzbehörde vermeiden und so-
mit zu einer erheblichen Aufwandsreduzierung führen.
Zudem haben die Finanzbehörden die Möglichkeit, die
einzelnen Positionen der Betriebseinnahmen und Be-
triebsausgaben durch computerunterstützte Verprobungen
und Abgleiche zu überprüfen (ökonomischere und effi-
zientere Durchführung von Veranlagungsarbeiten und Be-
triebsprüfungen).

Beim Ausfüllen des Formulars unter Zuhilfenahme der
amtlichen Anleitung (BMF-Schreiben vom 17. 10. 2003,
IV D 2 – S 1451 – 39/03) treten jedoch einige Probleme
auf, die nachstehend dargestellt werden; hierzu empfiehlt
es sich, den amtlichen Vordruck „Einnahmenüberschuss-
rechnung“ (nebst Anleitung) zum besseren Nachvollzie-
hen zur Hand zu nehmen.

Bereits am Anfang ist in den Zeilen 4 bis 6 vom „ab-
weichenden Wirtschaftsjahr“ die Rede. Da ein vom Ka-
lenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr zwar für Land-
und Forstwirte (§ 4 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG und § 8 c
EStDV) denkbar ist, für andere Gewinnermittler in der
Regel aber nicht, wäre ein Hinweis hierzu im Formular
oder in der dem Formular beigefügten Anleitung hilfreich
gewesen. Ein abweichendes Wirtschaftsjahr setzt einen
Handelsregistereintrag voraus; in diesem Fall besteht wie-
derum eine Buchführungspflicht gemäß § 238 HGB/
§ 140 AO, eine Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschussrechnung käme dann gar nicht in Frage. Im
Regelfall ist hier also kein Eintrag erforderlich.

Problemfelder im amtlichen Vordruck bei Betriebs-
einnahmen

Die Betriebseinnahmen sind mit dem Nettowert je nach
Umsatzsteuersatz (ermäßigt, allgemein, umsatzsteuerfrei,
Durchschnittssatz) in den Zeilen 8 bis 11 anzusetzen –
es sei denn, die Umsätze unterliegen der Umsatzbesteue-
rung eines Kleinunternehmers (siehe oben S. 221); dann
nämlich ist dies zusätzlich in Zeile 3 einzutragen. Dies
sollten Kleinunternehmer keinesfalls vergessen, damit
nicht die erste Rückfrage vom Finanzamt oder der erste
„Minuspunkt“ im Rahmen der computergestützten Aus-
wertung des Finanzamts gesammelt wird.

Von der Formulierung her müssten mit den Eintra-
gungen in den Zeilen 8 bis 11 bereits alle Betriebseinnah-
men erfasst sein. Im Formular finden sich jedoch in den
Zeilen 12 bis 22 weitere Möglichkeiten, Angaben über

Betriebseinnahmen zu machen. So stellt sich beispiels-
weise die Frage, was in Zeile 16 „Sonstige betriebliche

Einnahmen“ einzutragen ist, wenn es ex definitione ei-
gentlich keine weiteren als die oben genannten Betriebs-
einnahmen geben kann. Unterstützung gibt hierbei die
amtliche Anleitung, die an dieser Stelle Zinsen und Divi-
denden aufführt. Aber: Sind z. B. Zinseinnahmen nicht
in der Regel umsatzsteuerfrei (und damit in Zeile 10
anzugeben) und andere Betriebseinnahmen (z. B. Versi-
cherungsentschädigungen oder im Ausland erbrachte
Dienstleistungen) überhaupt nicht steuerbar? Bereits an
dieser Stelle zeigt sich, dass ein standardisiertes Vorgehen
zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Werte bestimmter
Arten von Betriebseinnahmen in mehreren alternativen
Zeilen ihren Platz finden können.

Das nächste praxisrelevante Problem stellt sich bei den
Abgrenzungen der Privatsphäre, also den Sach-, Nut-
zungs- oder Leistungsentnahmen, die gesondert mit dem
Nettowert in den Zeilen 12 bis 15 zu erfassen sind.
Darunter fallen die betriebsfremde Nutzung von Wirt-
schaftsgütern des Betriebsvermögens oder die Inan-
spruchnahme von betrieblichen Leistungen zu betriebs-
fremden Zwecken. Die Beträge sind aufzuteilen in
• private Kfz-Nutzung Zeile 13 ,
• private Telefonnutzung Zeile 14 und
• sonstige Nutzungs- und Leistungsentnahmen Zeile 15 .
Hierbei muss beachtet werden: Diese Nettowerte sind
häufig nicht zur Unterstützung einer Umsatzsteuerverpro-
bung geeignet!

Beispiel zur privaten Telefonnutzung:

Die Kosten der privaten Telefonnutzung sind in Bezug auf
die Gesprächskosten umsatzsteuerlich eigentlich nicht rele-
vant, da für diese Leistungen von Vornherein kein An-
spruch auf Vorsteuerabzug besteht.

Bereits hier wird deutlich, von Vereinfachung kann
keine Rede sein. Ob die Hilfe eines Steuerberaters in
Anspruch genommen werden sollte, ist schwer zu beur-
teilen. Sicher aber ist, dass spätestens zum Ausfüllen
der Zeilen 17 bis 20 die Anschaffung einer ordent-
lichen Steuergesetzessammlung – vorzugsweise in Lose-
blattform – äußerst empfehlenswert wäre. In den
Zeilen 17 bis 20 ist die Auflösung diverser Rücklagen

zu erfassen – ggf. mit entsprechendem Gewinnzuschlag,
der in bestimmten Fällen bei Existenzgründern aber wie-
der entfällt. Die Besonderheiten für Existenzgründer sind
aber in der amtlichen Anleitung nicht erwähnt, so dass es
in diesem Bereich zu fatalen Fehlern kommen kann.

Zu den betrieblichen Einnahmen gehört auch die verein-
nahmte Umsatzsteuer, die in Zeile 21 zu erfassen ist. An
dieser Stelle darf aber nicht die vom Finanzamt erstattete

Wichtiger Praxishinweis:

In Zeile 22 ist darauf zu achten, dass die eigentlich zu
erstattenden Umsatzsteuerbeträge, die mit anderen
Steuerarten verrechnet wurden (z. B. mit der persönli-
chen Einkommensteuervorauszahlung oder den Lohn-
steuerzahlungen der Mitarbeiter) und daher nicht zu
einer Zahlung führten, ebenfalls hier einzutragen
sind. Dies gilt analog auch bei einer Umsatzsteuer-
zahllast als Betriebsausgabe gemäß Zeile 63 .
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Umsatzsteuer eingetragen werden, denn diese muss – um
die Gewinnermittlung ein wenig aufwändiger zu gestalten
– in Zeile 22 erfasst werden.

Problemfelder im amtlichen Vordruck bei Betriebs-
ausgaben

Auch die Betriebsausgaben sind, wenn es sich nicht um
einen Kleinunternehmer handelt, mit dem Nettowert anzu-
setzen; die darauf entfallenden abziehbaren Vorsteuer-
beträge sind in der Zeile 62 auszuweisen. Anschaffungs-
kosten für Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe (einschließlich
der Nebenkosten!) sind in den Zeilen 26 bis 29 –
differenziert nach allgemeinem und ermäßigtem Steuer-
satz – einzutragen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen von Drit-
ten, die mit der Fertigung in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen, sind ebenfalls gesondert in der nächsten
Zeile 30 anzuführen. Sämtliche Personalkosten werden

saldiert (darunter fallen: Bruttolohn- und Gehaltsaufwen-
dungen, gezahlte Lohnsteuer und andere Nebenkosten)
und in Zeile 31 angeführt.

Die Absetzungen für Abnutzung (AfA) sind aufzuteilen
in:
• AfA auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (ohne

Kfz und Gebäude) Zeile 32 ,
• AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter Zeile 33 ,
• Aufwendungen für GWG Zeile 34 ,
• Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirt-

schaftliche Abnutzung Zeile 35 und
• Sonderabschreibungen Zeile 36 .
Der Restbuchwert von im Kalenderjahr ausgeschiedenen
Anlagegütern muss in der folgenden Zeile 37 ausgewiesen
werden.

Zu einfach wäre es gewesen, auch die auf Kfz entfallen-
den AfA-Beträge in diesem Teil des Vordrucks auszuwei-
sen; sie sind jedoch erst auf der nächsten Seite unter den
Kfz-Kosten Zeile 42 einzutragen. An dieser Stelle sei
schon einmal erwähnt, dass die Finanzverwaltung am
Ende des Formulars Zeilen 74, 77 bis 82 – unter „Er-
gänzende Angaben“ – weitere Details zur Entwicklung
einzelner Posten des Anlagevermögens erwartet. Auf den
Punkt gebracht: Dabei müssen alle Angaben zusammen-
tragen werden, die auch zur Anfertigung eines Anlage-
spiegels gemäß § 268 Abs. 2 HGB benötigt würden.

Falls im Veranlagungsjahr Wirtschaftsgüter angeschafft
wurden, muss dem Vordruck ein Verzeichnis der abnutz-
baren Anlagegüter nach folgendem Muster beigefügt wer-
den:

Bezeichnung
des

Wirtschaftguts

Anschaffungs-
zeitpunkt

Anschaf-
fungskosten

Nutzungs-
dauer

Jährliche
AfA

Dies gilt entsprechend für nicht abnutzbare Anlagegüter:

Bezeichnung des
Wirtschaftguts

Anschaffungszeit-
punkt

Anschaffungskosten

Die Kraftfahrzeugkosten sind wie folgt zu verrechnen und
einzutragen:

laufende und feste Kfz-Kosten Zeile 41
+ AfA Zeile 42

= Summe Kfz-Kosten Zeile 43
./. Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

Zeile 44

= verbleibender Betrag Zeile 45

Wird die private Kfz-Nutzung nach der Listenpreisme-
thode (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) ermittelt und über-
steigt der so berechnete Wert den Betrag, der in Zeile 43
(Summe Kfz-Kosten) eingetragen wurde, ist höchstens
der Betrag aus Zeile 43 in Zeile 13 (private Kfz-Nutzung)
einzutragen („Kostendeckelung“ gemäß BMF-Schreiben
vom 21. 1. 2002, IV A 6 – S 2177 – 1/02, vgl. BC 3/2002,
S. X). Folgt der nicht steuerlich beratene Selbständige
dieser in der Anleitung zum Vordruck gegebenen Anwei-
sung, kann dies bei mehreren betrieblichen Fahrzeugen
(z. B. auch Kleinlaster/Lkw bei kleineren Transport- oder
Kurierunternehmen), von denen nur einer privat genutzt
wird, rasch zu einer Überbesteuerung führen: Der Decke-
lungsbetragwirdnämlich lautdenHinweisenzumFormular
nach der Summe der Aufwendungen für alle betrieblichen
Pkw ermittelt, während für die Kostendeckelung tatsächlich
ausschließlich auf die Kosten für das privat genutzte Fahr-
zeug abzustellen ist. Diese müssen somit separat (neben den
sonstigen Fahrzeugkosten) aufgezeichnet werden.

Völlig unzureichend ist das Formular beispielsweise zur
Darstellung der Fälle, in denen zwei oder mehr Kfz inner-
halb eines Jahres privat genutzt werden – etwa wegen ei-
nes unterjährigen Fahrzeugwechsels.

Im Weiteren müssen Miet- oder Grundstücksaufwen-
dungen, eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (z. B.
Reisekosten, Geschenke, Bewirtungskosten, etc.), Schuld-
zinsen, Aufwendungen für Instandhaltungen und sonstige
Betriebsausgaben ermittelt und in den Zeilen 46 bis 60
ausgewiesen werden.

Wie viele Steuerpflichtige wissen, welche Betriebsaus-
gaben nur eingeschränkt abziehbar sind? Wer kennt die
Beschränkungen im Einzelnen? Sollte dies bei den Bewir-
tungs- und Geschenkaufwendungen vielleicht noch kein
Problem darstellen, so ist die Berechnung der Überent-
nahmen bei Schuldzinsen auf Grund privater Verwendung
von betrieblichen Geldmitteln (i. d. R. Entnahmen) oder
von Einlagen im Sinne von § 4 Abs. 4 a EStG in den
Zeilen 49, 50, 57, 75, 76 für den Laien wohl nicht mehr

durchführbar (zur Problematik von § 4 Abs. 4 a EStG vgl.
Rech, BC 4/1999, S. 83).

Irreführend erscheint auch die Zuordnung der allge-
meinen Werbe- und Repräsentationskosten zu den „Ein-
geschränkt abziehbare(n) Betriebsausgaben“ in der
Zeile 52 : Wer hier die klassischen Werbekosten für Zei-

tungsanzeigen etc. im falschen Feld eintragen sollte,
würde den steuerlichen Ausgabenabzug verlieren – also
ist auch hier Vorsicht geboten! Für Geschenk-, Bewir-
tungs- und Gästehausaufwendungen stehen jedoch eigene
Zeilen 53, 54, 56 zur Verfügung – welch ein Glück.

Weitere Fragen, die häufig auftauchen, sind z. B.: Wer-
den in das Formular auch betriebliche Zinsaufwendungen
und Entnahmen eingetragen, wenn der Zinsaufwand
höchstens 2.050 € beträgt? Nach Meinung der Finanzver-
waltung überflüssigerweise ja. Des Weiteren wird der
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Erweiterung der Befugnisse selbständiger Bilanzbuch-
halter/innen: Sturm im Wasserglas oder Revolution?

Von Michael von Schubert

„Licht am Horizont“: Bei den derzeit sehr einge-
schränkten Möglichkeiten selbständiger Bilanzbuch-
halter/innen, geschäftsmäßige Hilfe in Steuersachen
zu leisten (unzulässig ist z. B. das Erstellen von Um-
satzsteuer-Voranmeldungen) könnten sich in naher
Zukunft „die Fesseln“ etwas lockern. Das betrifft auch
die Kooperationsmöglichkeiten mit Steuerberatern.

Der in berufsrechtlichen Fragen versierte Autor
stellt hierzu u. a. einen aktuellen Gesetzesentwurf vor

Kleinunternehmer im Blick auf künftige Sachverhaltsge-
staltungen nicht wissen, dass er grundsätzlich ein geson-
dertes Investitionsdarlehen aufnehmen muss und es sich
nicht um einen Kredit handeln darf, der für Erhaltungsauf-
wendungen aufgenommen wurde – damit die hierfür zu
zahlenden Zinsen nicht unter die steuerliche Abzugsbe-
schränkung fallen. Auch wird ihm nicht bekannt sein, wie
er die nicht in Geld bestehenden Entnahmen (z. B. Sach-
gegenstände) für Zeile 75 berechnen soll: brutto oder
netto? Die Entnahme ist netto anzusetzen, die hierauf zu
zahlende Umsatzsteuer stellt keine abziehbare Betriebs-

ausgabe dar. Die Anleitung zum Vordruck hilft hier
genauso wenig wie bei Zeile 76 .

Resümee

Die skizzierten Probleme betreffen die wesentlichen
Sachverhalte, die in der Praxis häufig bereits bei neu ge-
gründeten Unternehmen vorkommen können. Es zeigt
sich, dass mit den unbestrittenen steuerlichen Vorzügen
einer Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung auch gewichtige Probleme verbunden sein kön-
nen, die nicht unterschätzt werden sollten.

Das Ziel, Existenzgründer und Kleinunternehmer vor
verhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwendungen zu be-
wahren, ist in jedem Fall erstrebenswert, wurde aber
durch die vorstehend beschriebenen Regelungen eher ver-
fehlt. Rund 60 neue Konten müssten Kleinunternehmer
einrichten, um alle geforderten Angaben ohne zusätzli-
chen Ermittlungsaufwand aus den geführten Unterlagen
entnehmen zu können, was de facto einer Vollbuchfüh-
rung (durch Betriebsvermögensvergleich) gleichkommt.
Auch erscheinen Anzahl und Auswirkungen potenzieller
Fallstricke größer als vor der Neuregelung durch das
Kleinunternehmerförderungsgesetz. Ob es den Finanzbe-
hörden letztlich die erhofften Vorteile bringt, ist ebenfalls
zu bezweifeln, denn eine maschinelle Auswertung dieses
Vordrucks wird angesichts der Abgrenzungsschwierigkei-
ten häufig fragwürdige Ergebnisse liefern.

Eine grundlegende Überarbeitung des Formulars und der
Anleitung vor der ersten Nutzung durch die Steuerpflichti-
gen erscheint dringend geboten. Die Finanzverwaltung
hat in der Pressemitteilung vom 22. 9. 2004 (Nr. 116/2004)
angekündigt, auf Grund der Praxiserfahrungen im ersten
Veranlagungszeitraum 2004 den Vordruck „EÜR“ (mit
Erläuterungen) ggf. noch zu verbessern. ❒

DIE AUTOREN

Christian Rech, Steuerberater, Dipl.-Kfm., ist Geschäftsführender
Gesellschafter, cand. rer. oec. Alexandra Hoff ist Mitarbeiterin der
Rech · Wagner & Co. GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz bei
Trier (Internet: www.rwco.de, info@rwco.de).

Praxishinweis:

Die vorstehenden Bemerkungen zu den eingeschränkt
abziehbaren Betriebsausgaben machen deutlich, wie
entscheidend – beim Einsatz gängiger Finanzbuch-
haltungssoftware – die Verbuchung der Geschäftsvor-
fälle auf dem richtigen Buchungskonto ist. In vielen
Fällen wird die Software ein Modul enthalten, mit dem
das neue amtliche Formular zur Einnahmen-Über-
schussrechnung ge-/bedruckt werden kann. Mehr als
bisher kann hier das Bebuchen eines falschen Auf-
wandskontos zu unerwünschten Konsequenzen beim
Betriebsausgabenabzug führen.

Praxishinweis:

Nicht vernachlässigt werden sollte: Auch Unterneh-
mer, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln, sind zur
Aufzeichnung der Betriebseinnahmen verpflichtet.
Denn auch bei der Überschussrechnung müssen (ge-
mäß ständiger BFH-Rechtsprechung) Betriebsein-
nahmen durch Belege nachgewiesen werden.

Daneben besteht die Pflicht, alle Betriebsausgaben
durch Belege nachzuweisen (Aufzeichnungspflicht).
Zudem müssen die Unterlagen geordnet aufbewahrt
werden (Aufbewahrungspflicht). Wird eine der beiden
Pflichten verletzt, ist das Finanzamt zur Schätzung be-
rechtigt.

Berufsrecht

und zeigt die konkreten Praxiskonsequenzen auf. Da-
bei geht er auch auf Aktivitäten des Bundeskartell-
amts ein: Denn die „Wettbewerbshüter“ haben sich
jüngst in Bezug auf die freie Mitarbeit von selbstän-
digen Bilanzbuchhaltern bei Steuerberatern eindeu-
tig und nachdrücklich gegen vorhandene Wettbe-
werbsbeschränkungen ausgesprochen und die Ein-
leitung eines kartellrechtlichen Verfahrens ange-
droht.
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Steuerberater und selbständige Bilanzbuchhalter/innen [*]
sind Konkurrenten, soweit sie laufende Buchhaltungstä-
tigkeiten und Lohnabrechnungen anbieten. Dieser Kon-
kurrenzkampf wird bislang mit sehr ungleichen Mitteln
gefochten. Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes
(StBerG) und der Berufsordnung der Steuerberater greifen
massiv in den Wettbewerb zwischen Steuerberatern und
selbständigen Bilanzbuchhaltern ein:

▲

Bislang sind beispielsweise das Fertigen der Umsatz-
steuer-Voranmeldung und die Einrichtung der Buch-
führung den Angehörigen der steuerberatenden Berufe
vorbehalten.▲

Selbständige Bilanzbuchhalter dürfen nur dann unter
ihrer (staatlich anerkannten) Berufsbezeichnung auftre-
ten, wenn sie die von ihnen angebotenen Tätigkeiten
im Einzelnen aufführen. In der Praxis ist dies vor allem
bei der Werbung in Telefonbüchern, auf Visitenkarten
und im Internet schlichtweg nicht praktikabel.▲

Steuerberatern ist es nach ihrer Berufsordnung noch
immer verboten, selbständige Bilanzbuchhalter als
freie Mitarbeiter zu beschäftigen, was sich hauptsäch-
lich auf die Berufschancen der selbständigen Bilanz-
buchhalter auswirkt, die mit Steuerberatern sinnvoll
kooperieren möchten.

Inwieweit die Zuordnung einzelner Tätigkeiten zu den
Vorbehaltsaufgaben der Steuerberater zweckmäßig ist und
ob diese und weitere Wettbewerbsbeschränkungen recht-
mäßig sind, ist seit langem umstritten.

Der Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Control-
ler e. V. (BVBC) hat gegen die Vorschriften, die selbstän-
dige Bilanzbuchhalter in ihrer Freiheit der Berufsaus-
übung ohne sachliche Rechtfertigung einschränken, jahre-
lang angekämpft. Neben intensiver politischer Aufklä-
rungsarbeit hat der BVBC auch rechtliche Schritte einge-
leitet, um dem Berufsstand der Bilanzbuchhalter einen fai-
ren Wettbewerb zu ermöglichen.

Nun tragen die Bemühungen des BVBC Früchte: Die
Bundesregierung hat unter dem Titel „Entwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales
Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften“
(EURLUmsG) einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der eine
deutliche Erweiterung der Befugnisse der selbständigen
Bilanzbuchhalter vorsieht (vgl. Kreten-Lenz/Hügle-
Ginster in dieser BC-Ausgabe, S. 242, sowie www.bc-on-
line.de, Eingabe des folgenden Codes in das „GO“-Feld:
becklink126956). Darüber hinaus ist das Bundeskartellamt
auf eine Beschwerde des BVBC hin aktiv geworden und

fordert von der Bundessteuerberaterkammer ultimativ die
Aufhebung des Verbots der Beschäftigung selbständiger
Bilanzbuchhalter als freie Mitarbeiter bei einem Steuerbe-
rater.

Nachfolgend werden die geplanten Gesetzesänderungen
skizziert, soweit sich daraus Konsequenzen für selbständi-
ge Bilanzbuchhalter ergeben.

Mitteilungspflicht bei Missbrauch von
Berufsbezeichnungen
Geplante Änderung

Bislang wird in § 5 Abs. 1 StBerG das Verbot der unbe-
fugten Hilfeleistung in Steuersachen geregelt. Abs. 2 be-
stimmt schon bisher: In Verdachtsfällen unerlaubter Hilfe-
leistung in Steuersachen ist der Verdacht von den Finanz-
behörden und Steuerberaterkammern der für das Bußgeld-
verfahren zuständigen Stelle (bei der Finanzverwaltung)
mitzuteilen.

Mit der Einführung des neuen § 5 Abs. 3 StBerG sollen
Finanzbehörden und Steuerberaterkammern darüber hin-
aus dazu verpflichtet werden, entsprechende Meldungen
bei dem Verdacht des unerlaubten Führens der Berufs-
bezeichnungen „Steuerberater“, „Rechtsanwalt“, „Wirt-
schaftsprüfer“ oder „vereidigter Buchprüfer“ oder der Be-
zeichnungen „Steuerberatungsgesellschaft“, „Lohnsteuer-
hilfeverein“ oder „Landwirtschaftliche Buchstelle“ zu
machen. Diese Meldungen sollen danach auch gegenüber
den Stellen erfolgen, die für ein Strafverfahren, Bußgeld-
verfahren oder ein berufsaufsichtliches Verfahren zustän-
dig sind (Staatsanwaltschaft, Finanzverwaltung oder Bun-
dessteuerberaterkammer).

Begründung

Die Bundesregierung verspricht sich von dieser Erweite-
rung der Meldepflichten, unbefugte Hilfeleistung in Steu-
ersachen – auch im Interesse des Schutzes der Steuer-
pflichtigen – unterbinden zu können. Den Steuerberater-
kammern soll es dadurch erleichtert werden, derartige
Verstöße zu ahnden.

Konsequenz für die Praxis:

An den Befugnissen der selbständigen Bilanzbuchhal-
ter würde sich durch diese Gesetzesänderung nichts
ändern. Das unerlaubte Führen einer der genannten
Berufsbezeichnungen und Bezeichnungen war schon
vorher verboten und teilweise strafbar. Durch die
Meldepflichten erhöht sich jedoch das Entdeckungs-
risiko für „schwarze Schafe“.

Für die Praxis bedeutet das: Auch bei der Wahl des
Unternehmensnamens ist künftig noch genauer dar-
auf zu achten, dass keine Verwechslungsgefahr mit
den geschützten Bezeichnungen besteht.

Freigabe der Umsatzsteuer-Voranmel-
dung für geprüfte Bilanzbuchhalter und
Steuerfachwirte

Geplante Änderung

Die Ausnahmen vom Verbot der unerlaubten Hilfeleistung
in Steuersachen, die für Bilanzbuchhalter bislang in § 6

Bitte beachten!

Bei dem Gesetzesentwurf handelt es sich, wie der
Name schon sagt, noch um einen „Entwurf“, der zu-
nächst der Kritik durch die Betroffenen ausgesetzt ist
und den Bundesrat passieren muss. Änderungen sind
also noch vorbehalten. Verschiedene Interessengrup-
pen werden Möglichkeiten der Einflussnahme suchen.
Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer Heil-
geist hat den Entwurf bereits als „Schnellschuss“ ab-
qualifiziert, der nicht sachgerechte gravierende Ein-
schnitte im Steuerberatungsrecht vornehme (Kam-
merreport, Beihefter zur DStR 32/2004).
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Nr. 3 und 4 StBerG geregelt waren, werden nun um eine
weitere Ausnahme in § 6 Nr. 5 StBerG ergänzt: Danach
gilt das Verbot unerlaubter Hilfeleistung in Steuersachen
auch nicht für das Fertigen von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen, soweit diese von Personen erbracht werden, wel-
che die Prüfung zum selbständigen Bilanzbuchhalter oder
Steuerfachwirt erfolgreich abgelegt haben.

Begründung

In der Begründung zum Gesetzesentwurf schließt sich die
Bundesregierung nun erstmals der vom BVBC seit Jahren
vertretenen Auffassung an: Bilanzbuchhalter seien inso-
weit qualifiziert ausgebildet; die von den Industrie- und
Handelskammern abgenommenen Bilanzbuchhalterprü-
fungen dürften für den Regelfall eine hinreichende Quali-
fikation gewährleisten.

Die Beschränkung dieser Befugnis auf geprüfte Bilanz-
buchhalter und Steuerfachwirte begründet die Regierung
damit, die Befugnis umfasse auch schwierige Fälle und ei-
ne Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad sei nicht
rechtsklar möglich. Den Buchhaltern sei es von daher zu-
zumuten, eine Fortbildungsprüfung zum Bilanzbuchhalter
oder Steuerfachwirt abzulegen.

Konsequenz für die Praxis:

Selbständige Bilanzbuchhalter könnten nach dieser
geplanten Änderung nun endlich ihren Kunden guten
Gewissens die Übernahme der laufenden Buchhal-
tung „aus einer Hand“ anbieten. Eine Trennung der
laufenden Buchführung von der Umsatzsteuer-Voran-
meldung ist im Zeitalter der elektronischen Daten-
übermittlung an die Finanzverwaltung mittlerweile
kaum mehr praktikabel (vgl. Kreten-Lenz/Hügle-
Ginster in dieser BC-Ausgabe, S. 242).

Da gerade an diesem Punkt Steuerberaterkammern
immer wieder Ansätze gefunden haben, um die unlieb-
same Konkurrenz wegen vermeintlicher Überschrei-
tung ihrer Befugnisse abzumahnen, wäre zu erwarten,
dass die Abmahnverfahren nach einer solchen Geset-
zesänderung jedenfalls zum Teil zurückgehen.

Zulässigkeit der Kooperation und
Bildung von Bürogemeinschaften
Geplante Änderung

Nach dem Willen der Bundesregierung soll es Steuerbera-
tern künftig auch ermöglicht werden, Kooperationen und
Bürogemeinschaften mit Angehörigen anderer Berufsgrup-
pen einzugehen. Durch die Einfügung des neuen § 56
Abs. 6 StBerG dürfen Steuerberater auch mit Personen, die
nicht zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind (z. B.
selbständige Bilanzbuchhalter), dauerhaft zusammenarbei-
ten, kooperieren und sogar Bürogemeinschaften eingehen.
Allerdings ist auf die Kooperation hinzuweisen, und Auf-
träge dürfen nicht gemeinschaftlich angenommen werden.

Begründung

In der Begründung weist die Bundesregierung erläuternd
darauf hin, bei der Kooperationsmöglichkeit solle es keine
Beschränkung des Personenkreises mehr geben. Gewähr-
leistet werden müsse jedoch, dass die Einhaltung der Be-

rufspflichten der Steuerberater (Unabhängigkeit, Eigen-
verantwortlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit
und Verzicht auf berufswidrige Werbung) nicht gefährdet
ist und die Grenze zur Sozietät und Partnerschaft gewahrt
bleibt.

Die Regeln der Berufsordnung der Steuerberaterkam-
mer seien entsprechend anzupassen.

Konsequenz für die Praxis:

Eine echte Kooperation zwischen Steuerberatern und
selbständigen Bilanzbuchhaltern wäre damit sogar in
Form einer Bürogemeinschaft möglich. Selbständige
Bilanzbuchhalter könnten aktiv bei kleineren Steuer-
beratungsbüros, die ggf. die Festanstellung eines
Buchhalters scheuen, um Kooperationen werben und
sich damit neue und interessante Geschäftsfelder er-
schließen.

Um die Einhaltung der Berufspflichten der Steuer-
berater bei einer derartigen Kooperation zu gewähr-
leisten, sollte sich der kooperierende Bilanzbuchhal-
ter gegenüber dem Steuerberater zur Verschwiegen-
heit verpflichten und vorsorglich eine eigene Berufs-
haftpflichtversicherung abschließen.

Aufhebung des Verbots, selbständige
Bilanzbuchhalter als freie Mitarbeiter zu
beschäftigen?

§ 7 der Berufsordnung der Steuerberater (BOStB) unter-
sagt Steuerberatern, andere Personen, als die, die zur un-
beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind,
als freie Mitarbeiter zu beschäftigen. Dieses Verbot, u. a.
selbständige Bilanzbuchhalter in freien Mitarbeiterver-
hältnissen zu beschäftigen, schränkt deren berufliche Ent-
faltungsmöglichkeit ein und ist nach der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung schon seit 1995 rechtswidrig.

In zwei Urteilen des BFH aus den Jahren 1995 (Urteil
vom 4. 10. 1995, VII R 38/95) und 1997 (Urteil vom
12. 8. 1997, VII R 32/97, BStBl. 1998, S. 166) wurde
festgestellt: Die Mitarbeit eines Rechtsreferendars als frei-
er Mitarbeiter bei einem Steuerberater stellt keine unbe-
fugte Hilfeleistung in Steuersachen dar und ist damit er-
laubt.

Das Bundesfinanzministerium hat nach der zweiten Ent-
scheidung die Bundessteuerberaterkammer schriftlich
darüber informiert, dass es die Rechtsauffassung vertrete,
die Beauftragung eines freien Mitarbeiters, der nicht Steu-
erberater ist, könne nicht länger als eine nach § 10 StBerG
i. V. m. § 7 BOStB mitteilungspflichtige Verletzung von
Berufspflichten angesehen werden und entsprechende Ab-
mahnungen wären von daher rechtswidrig (BMF-Schrei-
ben vom 4. 3. 1998, IV A 3 – S 0850 – 4/98).

Obwohl das Bundesfinanzministerium also seit über
sechs Jahren selbst von der Rechtswidrigkeit des § 7
BOStB ausgeht, hat es trotz mehrfacher, zuletzt auch an-
waltlicher Anträge des BVBC keine Maßnahmen getrof-
fen, um diesen Zustand zu beenden. Vielmehr hat es wie-
derholt darauf hingewiesen, dass man um eine gütliche Ei-
nigung mit der Bundessteuerberaterkammer bemüht sei.
Erst mit dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf und der
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Planung der Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten
der Steuerberater hat die Regierung auf die Notwendigkeit
der Änderung der Berufsordnung hingewiesen. Ob und
wann eine solche Änderung erfolgt, ist momentan aller-
dings noch ungewiss.

Wegen der Untätigkeit des Bundesfinanzministeriums
hat der BVBC jüngst die Europäische Kommission infor-
miert und das Bundeskartellamt eingeschaltet. Mit Schrei-
ben vom 6. 9. 2004 hat nun das Bundeskartellamt auf die
Beschwerde des BVBC hin die Bundessteuerberaterkam-
mer unabhängig vom Gesetzesentwurf ultimativ zur Auf-
hebung des § 7 BOStB aufgefordert und für den Fall, dass
diese Vorschrift bei der Satzungsversammlung der Bun-
dessteuerberaterkammer im November 2004 nicht aufge-
hoben werden sollte, die Einleitung kartellrechtlicher Ver-
fahren angekündigt.

In seiner Begründung stellt das Bundeskartellamt u. a.
fest, das Kooperationsverbot bezwecke auch eine Be-
schränkung des Wettbewerbs zwischen den Berufsgrup-
pen ohne sachliche Rechtfertigung. Nach Auffassung des
Bundeskartellamtes werden dadurch nicht nur selbständi-
ge Bilanzbuchhalter in ihrer Berufsausübung und ihrem
Wettbewerbsverhalten behindert, sondern auch „kleine“
Steuerberater, die künstlich klein gehalten würden. Diese
kleinen Steuerberater könnten nämlich die Tätigkeit selb-
ständiger Bilanzbuchhalter durch Delegierung standardi-
sierter Tätigkeiten effizient nutzen, um ihr Umsatzvolu-
men so zu steigern, dass letztlich auch die abhängige Be-
schäftigung eines Bilanzbuchhalters ermöglicht wird.

Darüber hinaus seien durch die Wettbewerbsbeschrän-
kung auch die Mandanten der Steuerberater nachteilig be-
troffen. Kleinere Unternehmen, für die sich die Festanstel-
lung eines Bilanzbuchhalters nicht rechne, könnten so die
Effizienzvorteile, die die Beschäftigung selbständiger Bi-
lanzbuchhalter mit sich bringe, auch nicht mittelbar über
die Mitarbeit eines Bilanzbuchhalters bei ihrem Steuerbe-
rater nutzen.

Hinweis:

Diese Entscheidung des Bundeskartellamtes ist auch
deshalb besonders bemerkenswert, da Satzungen der
Berufskammern üblicherweise als hoheitliche Akte
der kartellrechtlichen Kontrolle entzogen sind. Das
Bundeskartellamt hat aber festgestellt, die Bundes-
steuerberaterkammer sei hier nicht hoheitlich, son-
dern privatrechtlich tätig geworden, weil sie die ihr
gewährten Kompetenzen deutlich erkennbar über-
schritten habe.

Für das Bundesfinanzministerium, das beharrlich eine
Aufhebung des § 7 BOStB verweigert hat, wäre ein eben-
so klares und bestimmtes Auftreten wie das des Bundes-
kartellamtes möglich gewesen. Zur Erinnerung: Nach
§ 86 Abs. 3 Satz 5 StBerG „kann“ das Bundesfinanz-
ministerium eine Satzungsbestimmung der Berufsordnung
aufheben, wenn sich herausstellt, dass sie höherrangigem
Recht widerspricht. Macht das Bundesfinanzministerium
bei solch einer Ermessensentscheidung von seinem Ent-
schließungsspielraum keinen Gebrauch, so müsste es sei-
ne Untätigkeit begründen. Das ist aber bislang nicht ge-
schehen.

Keine Freigabe der Einrichtung der
Buchführung

Die vom BVBC seit langem geforderte Freigabe der Ein-
richtung der Buchführung hat in dem Gesetzesentwurf
noch keine Berücksichtigung gefunden. Der BVBC arbei-
tet hier weiter aktiv an der politischen Willensbildung.

Keine Erweiterung der Werbebefugnisse

Eine Lockerung der Werbebefugnisse für selbständige Bi-
lanzbuchhalter konnte ebenfalls (noch) nicht erreicht wer-
den. Die bisherige Regelung des § 8 Abs. 4 StBerG er-
möglicht es selbständigen Bilanzbuchhaltern nicht, ihre
Berufsbezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu verwen-
den, sondern hindert sie daran. Die Nennung der angebo-
tenen Tätigkeiten im Einzelnen ist auf Visitenkarten, in
Branchenverzeichnissen, etc. schlicht nicht praktikabel
(vgl. hierzu Frehland, BC 7/2000, S. 161 ff.) und im Inter-
net sogar unsinnig, weil Suchmaschinen auch bei sämtli-
chen Erläuterungen auf das Suchwort „Buchhaltung“ rea-
gieren. Abmahnverfahren durch die Steuerberaterkam-
mern sind noch immer an der Tagesordnung (vgl. zur
Werbeproblematik auch Schiffer/v. Schubert, BC 7/2002,
S. 156 ff.).

Auch wenn die Rechtsprechung unter Bezugnahme auf
§ 8 Abs. 4 StBerG die Auffassung vertritt, angesprochene
Kunden könnten mit den Begriffen „Buchhaltung“,
„Buchhalter“, „Bilanzbuchhalter“ Tätigkeiten assoziieren,
die Bilanzbuchhalter nicht anbieten dürfen (Unternehmer
kennen jedoch in aller Regel den Unterschied zwischen
laufenden Buchhaltungs- und Abschlussarbeiten), sollte
selbständigen Bilanzbuchhaltern allerdings die Verwen-
dung ihrer Berufsbezeichnung ohne praxisuntaugliche
Einschränkungen ausdrücklich ermöglicht werden.

Zu überlegen wäre, ob nicht eine etwaige geringfügige
„Kanalisierung von Kundenströmen“ durch vereinzelte ir-

Vorschlag zur gesetzlichen Regelung der Werbebe-
fugnisse selbständiger Bilanzbuchhalter:

Der BVBC hat in seiner Stellungnahme zum Referen-
tenentwurf folgende Änderung des § 8 Abs. 4 StBerG
vorgeschlagen:

„Die in § 6 Nr. 4 bezeichneten Personen dürfen auf ihre
Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen hinweisen und
sich als Buchhalter bezeichnen. Personen, die den anerkann-
ten Abschluss „Geprüfter Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bi-
lanzbuchhalterin“ oder „Steuerfachwirt/Steuerfachwirtin“
erworben haben, dürfen unter dieser Berufsbezeichnung
werben. Die genannten Personen haben vor Auftragsertei-
lung in geeigneter Weise sicherzustellen, dass der Auftrag-
geber keine Tätigkeiten im Bereich der Hilfeleistung in Steu-
ersachen erwartet, die die genannten Personen nach diesem
Gesetz nicht anbieten dürfen.“

Sofern in Einzelfällen Teile der angesprochenen Kun-
denkreise unter der einschränkungslosen Berufsbe-
zeichnung „Geprüfter Bilanzbuchhalter“ Tätigkeiten
erwarten sollten, die der Werbende nicht anbieten
darf, hätte danach der Bilanzbuchhalter dieses Miss-
verständnis vor seiner Beauftragung auszuräumen.
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rige Annahmen, dass z. B. Bilanzbuchhalter ihnen (noch)
nicht erlaubte Tätigkeiten wie die Umsatzsteuer-Voran-
meldung erledigen dürfen, bei angesprochenen Kunden
(insbesondere kleineren Unternehmen) angesichts der
dem gegenüberstehenden Nachteile für selbständige Bi-
lanzbuchhalter (erhebliche Beschränkung der Werbemög-
lichkeiten) hingenommen werden kann.

Resümee

In die Diskussion um die Erweiterung der Befugnisse der
selbständigen Bilanzbuchhalter ist nicht zuletzt durch das
fortwährende Engagement der Verantwortlichen im

BVBC erheblich Bewegung gekommen. Angesichts des
bisherigen Umgangs mit dem rechtswidrigen § 7 BOStB
ist das unmissverständliche Einschreiten des Bundeskar-
tellamtes geradezu als revolutionär einzustufen. ❒

ANMERKUNG

[*] Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden auf die zusätz-
liche Nennung der weiblichen Form verzichtet.

DER AUTOR

Michael von Schubert, Rechtsanwalt, Partner der Beratungskanzlei
SP§P Schiffer.Peters & Partner, Büro Bonn, www.schiffer.de.

Wirtschaftsrecht

Haftungsrisiken selbständiger Bilanzbuchhalter/innen
Teil I: Die angebliche Falschbuchung

Von Michael von Schubert

„Wo viel gearbeitet wird, werden auch ’mal Fehler
gemacht“. Manche lassen sich schon durch ein aus-
geprägtes Problembewusstsein vermeiden. Zuweilen
muss man sich jedoch mit den Folgen auseinander-
setzen – so auch bei Buchungsfehlern.

In dieser BC-Haftungsserie gibt der Autor nützli-
che Praxistipps zum Umgang mit den häufigsten und
gefährlichsten Haftungsfallen für selbständige Bi-
lanzbuchhalter/innen. Sofern tatsächlich Falschbu-
chungen unterlaufen oder gar unterstellt werden,
finden Sie im nachstehenden Praxisbeispiel die be-
sten Lösungsalternativen: Hierzu zählen u. a. die
rechtlichen Möglichkeiten zur Fehlerbeseitigung, der
richtige Umgang mit Schadensersatzforderungen so-
wie Tipps zur vorausschauenden Kundenbetreuung.

Die Problematik

Ist der Kunde der Feind von morgen?

„Der Kunde ist König!“ Das gilt für jeden Selbständigen,
der seine Dienste in einem umkämpften Markt anbietet.

Einen Mandanten zu verlieren, ist schmerzhaft; eine
Kündigung der Zusammenarbeit aus eigenem Entschluss
ist für viele selbständige Bilanzbuchhalter/innen [*]
keine Alternative, auch wenn es bei einem Auftrag
schwierig wird. Schließlich ist es Ziel eines jeden selb-
ständigen Bilanzbuchhalters, lukrative Dauerkunden zu
betreuen.

Leider verläuft nicht jede Zusammenarbeit zwischen
selbständigem Bilanzbuchhalter und Kunden reibungslos.
Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben, die zum
Teil in dem natürlichen Spannungsverhältnis zwischen
Unternehmer und Bilanzbuchhalter liegen:

▲

Die Buchhaltung ist einer der sensibelsten Bereiche ei-
nes Unternehmens. Viele Unternehmer entwickeln we-
gen der Kenntnisse des Bilanzbuchhalters von den „in-
timsten“ Vorgängen im Unternehmen Misstrauen und
Argwohn anstelle eines gerade hier notwendigen
Grundvertrauens. In diesem Spannungsverhältnis kann
es leicht zu Überreaktionen kommen.

▲

Nicht jeder Unternehmer hat ein Interesse an einer
„sauberen“ Buchhaltung. Gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten wünschen sich Unternehmer einen

Ein Fall aus dem Berufsalltag eines Bilanzbuchhalters:

Bilanzbuchhalter B hat seit einem halben Jahr ein Handwerks-
unternehmen als neuen Kunden, für das er die laufende Buch-
haltung und die Lohnabrechnungen erledigen soll. Diese Tä-
tigkeiten hatte zuvor eine angestellte Buchhalterin ausgeführt,
die aber schon vor einigen Monaten wegen schlechter Auf-
tragslage aus Rationalisierungsgründen entlassen worden ist.
In der Zwischenzeit hat der Unternehmer die Buchhaltung
selbst betreut, fühlte sich dann aber überfordert.

Zu Beginn seiner Tätigkeit musste B feststellen, dass sich
die Übernahme der Buchhaltung äußerst schwierig gestaltete:
Zahlreiche unbezahlte Stunden verwendete er darauf, einiger-
maßen Ordnung zu schaffen; noch immer fehlen – trotz mehr-
facher mündlicher Aufforderung – diverse Buchungsunterla-
gen und -belege. Als dann auch noch die vereinbarten Honora-
re mehr als drei Monate ausgeblieben sind, mahnte B den Un-

ternehmer erstmalig an. Daraufhin erhielt er ein anwaltliches
Schreiben (im Auftrag des Unternehmers), in dem das Ver-
tragsverhältnis fristlos gekündigt wurde. Als Begründung wur-
de darauf verwiesen, B habe einen Fehler in der Lohnabrech-
nung gemacht, wodurch einem Mitarbeiter € 1.000,00 zuviel
ausgezahlt worden seien. Außerdem habe der zwischenzeitlich
mit dem Mandat beauftragte Steuerberater festgestellt, die ge-
samte Buchhaltung sei das reinste „Chaos“, viele Belege fehl-
ten und die Zahlen insgesamt stimmten nicht. Einzelheiten
wurden nicht genannt.

Mit der rückständigen Vergütung wurde aufgerechnet. Au-
ßerdem behalte man sich vor, für die Überarbeitung der Buch-
haltung, die nun der Steuerberater vornehme, für jede Stunde
€ 120,00 Schadensersatz zu verlangen.
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„loyalen“ Bilanzbuchhalter, der auch „fünfe gerade
sein lassen“ kann.

▲

Die ordnungsmäßige Durchführung der laufenden
Buchhaltung kann der selbständige Bilanzbuchhalter
nicht ohne die aktive Mitwirkung des Auftraggebers ge-
währleisten. Hapert es an der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit, kann der Bilanzbuchhalter seine Leistung
kaum erbringen.

▲

Auch die Leistung des selbständigen Bilanzbuchhal-
ters wird vom Unternehmer als Kostenfaktor gesehen.
Geht es dem Unternehmen schlecht, werden auch
schon ’mal Vorwände gesucht, um aufgelaufene Rück-
stände nicht mehr begleichen zu müssen.

Die Kunst eines selbständigen Bilanzbuchhalters als er-
folgreicher Unternehmer besteht darin, den Mandanten in
Kenntnis dieses Spannungsverhältnisses
• während der Zusammenarbeit als den „König Kunden“

zu sehen,
• dabei Auseinandersetzungen nach Beendigung der Zu-

sammenarbeit frühzeitig zu vermeiden und
• sich schon während der Kooperation gegen etwaige spä-

tere Auseinandersetzungen zu wappnen.

Werk- oder Dienstvertrag?

Wird einem selbständigen Bilanzbuchhalter vorgeworfen,
er habe seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß erledigt,
stellt sich zunächst einmal die Frage: Was hat der Bilanz-
buchhalter nach dem Vertrag überhaupt geschuldet? Um
festzustellen, ob der Bilanzbuchhalter eine vertraglich ge-
schuldete Leistung nicht wie vereinbart erbracht hat und
welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben, ist zu prüfen,
wie der Vertrag typologisch eingeordnet werden kann –
also ob es sich um einen Werk- oder einen Dienstvertrag
handelt.

Haben die Parteien einen Werkvertrag geschlossen, hat
der Bilanzbuchhalter bei Mängeln an seiner Leistung zu-
nächst die Pflicht, aber auch das Recht zur Nachbesserung.
Erst wenn die Nacherfüllung fehl schlägt, kann der Auf-
traggeber
• den Mangel selbst beseitigen und Aufwendungsersatz

verlangen,
• vom Vertrag zurücktreten,
• die Vergütung mindern oder
• Schadensersatz verlangen (zu den Gewährleistungs-

rechten im Werkvertragsrecht vgl. auch Willert, BC 7/
2003, S. 158 ff.).

Ob der Bilanzbuchhalter den Mangel an seiner Werkleis-
tung verschuldet hat, ist für das Werkvertragsrecht nicht
von Bedeutung.

Das Dienstvertragsrecht kennt hingegen keine Gewähr-
leistungsrechte. Das ist einerseits positiv, da der Bilanz-
buchhalter keine Nachbesserung leisten muss und seine
Vergütung nicht gemindert werden kann. Das Vorliegen
eines Dienstvertrages ist jedoch insoweit nachteilhaft, als
der Bilanzbuchhalter im Falle einer schuldhaften Pflicht-
verletzung unmittelbar auf Schadensersatz (gemäß
§§ 280, 281 BGB) haftet und keine Nachbesserung leisten
darf. Um in Haftung genommen zu werden, muss dem Bi-
lanzbuchhalter allerdings Verschulden (Vorsatz und Fahr-
lässigkeit) nachgewiesen werden.

☞ Unter selbständigen Bilanzbuchhaltern kursiert das
„Gerücht“, die Tätigkeit eines selbständigen Bilanz-
buchhalters sei immer als Werkvertrag einzustufen.
Diese in ihrer Absolutheit falsche Aussage beruht auf ei-
nem Urteil des BGH vom 7. 3. 2002 (III ZR 12/01, NJW
2002, 1571 ff., vgl. auch BC 5/2002, S. X ff.), in dem der
BGH einen „Vertrag über die Ausführung von Buchhal-
tungsarbeiten und den Entwurf der Jahresabschlüsse“
dem Werkvertragsrecht zugeordnet hat.

In seiner Begründung hat der BGH festgestellt: In
dem zu beurteilenden Fall seien ausschließlich geschul-
det gewesen
• eine ordnungsgemäße und für die steuerliche Ge-

winnermittlung geeignete Buchführung sowie
• die Entwürfe für Jahresabschlüsse.
Beide Leistungspflichten seien auf eine fehlerfreie Er-
fassung und Auswertung der vorhandenen Daten, daher
auf bestimmte Arbeitsergebnisse und einen „Erfolg“ im
Sinne des Werkvertragsrechts gerichtet.

Vereinbaren die Parteien also die „Erledigung der
Buchführung“, muss der Bilanzbuchhalter ein Werk
herstellen – nämlich eine ordnungsgemäße Buchhal-
tung, die frei von Mängeln ist. Es handelt sich um einen
Werkvertrag.

Der Dienstvertrag unterscheidet sich vom Werkvertrag
darin, dass der Bilanzbuchhalter kein bestimmtes Arbeits-
ergebnis schuldet, sondern „nur“ eine Tätigkeit.

Beispiel zum Dienstvertrag:

Bilanzbuchhalterin A vereinbart mit ihrem Auftraggeber,
an drei Tagen in der Woche für je zwei Stunden zu kom-
men, um dem Auftraggeber beim Sortieren der Belege zu
helfen sowie die angestellte Buchhalterin bei ihrer Tätigkeit
zu entlasten.

In diesem Fall gehen die Parteien nicht davon aus, A
schulde ein bestimmtes Arbeitsergebnis im Sinne einer ord-
nungsgemäßen Buchhaltung, sondern eine (Aushilfs-)Tätig-
keit. Somit handelt es sich um einen Dienstvertrag.

Häufig werden in der Praxis verschiedene Tätigkeiten ver-
einbart, die teils dem Dienstvertrags- teils dem Werkver-
tragsrecht zugeordnet werden können. Im Einzelfall wird
dann zu entscheiden sein, ob der Auftraggeber bei einer
behaupteten Pflichtverletzung die Erstellung eines be-
stimmten Werkes oder nur eine Tätigkeit erwarten durfte.

Praxishinweis:

Bei der Vertragsgestaltung sollte sich der Bilanzbuch-
halter sehr genau überlegen, ob er für ein bestimmtes
Arbeitsergebnis einstehen kann und will, oder ob er
ggf. nur seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen
möchte. Die gegenseitigen Pflichten sollten in einem
Vertrag besonders ausführlich und exakt geregelt wer-
den.

Nicht die Bezeichnung des Vertrages als Dienst-
oder Werkvertrag entscheidet über dessen Einord-
nung, sondern ausschließlich der Inhalt des Vertrages.
Die Überschrift kann allerdings in Zweifelsfragen als
Auslegungshilfe herangezogen werden.
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Die Lösung des Falls

In dem oben (S. 229) geschilderten Fall haben die Partei-
en vereinbart, der Bilanzbuchhalter B solle die laufende
Buchführung und die laufenden Lohnabrechnungen erle-
digen. B schuldet also eine ordnungsgemäße Buchführung

und korrekte Lohnabrechnungen. Es handelt sich um ei-
nen Werkvertrag.

Hat B die ihm vorgelegten Daten nicht ordnungsgemäß
verbucht oder falsche Daten bei der Erstellung der Lohn-
abrechnung eingegeben, ist das von ihm geschuldete Werk
mangelhaft. In diesem Fall hätte B jedoch zunächst ein-

Praxistipps zur Haftungsvermeidung

☞ Problemfälle rechtzeitig erkennen!

Wer Kunden Vertrauen entgegenbringt, wird dauerhaft
mehr Freude an seinem Beruf haben und auch das Ver-
trauen seiner Mandanten gewinnen. Es gibt jedoch zahl-
reiche Indizien, die einen selbständigen Bilanzbuchhal-
ter im Geschäftsverkehr vorsichtig werden lassen soll-
ten, wie z. B.
• scheibchenweise Informationen, die nur auf Nachfra-

ge erteilt werden;
• Informationen, die sich als falsch herausstellen;
• ausbleibende Honorare;
• schriftliche Nachfragen oder Bestätigungsschreiben

mit unklarem oder falschem Inhalt (gegnerischer Ver-
such, eine falsche Aktenlage zu schaffen – siehe un-
ten);

• Überreaktionen auf einfaches Nachfragen;
• angespannte Atmosphäre.
Sicherlich wäre es falsch, bei Vorliegen eines der ge-
nannten Indizien dem Mandanten unlautere Absichten
zu unterstellen und darauf voreilig zu reagieren. Gefragt
ist hier das berühmte „Fingerspitzengefühl“.

☞ Aktenlage schaffen – Dokumentieren!

Streiten sich zwei Parteien, liegen dem Streit in aller
Regel nicht unterschiedliche rechtliche Wertungen ein
und desselben Sachverhalts zugrunde, sondern der
Sachverhalt selbst ist umstritten. Das liegt nicht zwin-
gend daran, dass sich eine Seite nicht streng an die
Wahrheit hält, sondern an folgenden Gegebenheiten:
• Bestimmte Situationen werden unterschiedlich wahr-

genommen,
• der Informationsstand ist unterschiedlich,
• mit der Zeit sind Erinnerungslücken entstanden und
• subjektive Empfindungen haben auch die äußere

Wahrnehmung beeinflusst.
Um sich selbst und den Vertragspartner vor Erinne-
rungslücken zu schützen, um im Zweifelsfall Dokumen-
tationsmaterial an der Hand zu haben und um die Ge-
genseite nicht in Versuchung zu führen, es mit der
Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen, sollte der Bi-
lanzbuchhalter jederzeit alle wesentlichen Vorgänge ak-
tenkundig machen.

Beispiel zur Bedeutung von Dokumentationsmaterial:

Hätte Bilanzbuchhalter B im Ausgangsfall (S. 229) seinem
Auftraggeber ab und an ein freundliches Erinnerungsschrei-
ben übersandt, in dem er darauf hinweist, welche Belege
noch fehlen und dass die Buchhaltung nur anhand der vom
Auftraggeber vorgelegten Belege ordnungsgemäß erfolgen
kann, könnte er dem anwaltlichen Schreiben unter Vorlage
der Korrespondenz entgegentreten. Möglicherweise wäre es
zu der Auseinandersetzung dann gar nicht gekommen.

☞ Unabhängigkeit wahren und rechtzeitig die Not-
bremse ziehen!

Ein selbständiger Bilanzbuchhalter ist ein Unternehmer,
dem jeder verlorene Kunde „weh tut“. Deshalb müssen
Bilanzbuchhalter wie auch andere Selbständige gegen-
über Mandanten unempfindlich sein. Während sich im
Privaten wegen bestimmter Vorkommnisse eine Bezie-
hung rascher beenden lässt, kann sich das ein Unterneh-
mer noch lange nicht leisten.

Auf der anderen Seite muss ein Selbständiger seine
Risiken gering halten, Vergütungsausfälle vermeiden
und Schadensersatzforderungen – wenn möglich – gar
nicht erst entstehen lassen. Zeichnet sich ab, dass in ei-
nem Kundenverhältnis die Vertrauensgrundlage nicht
mehr vorhanden ist, sollte der Bilanzbuchhalter derjeni-
ge sein, der die Initiative ergreift.

Hätte B im Ausgangsfall (S. 229) von sich aus die Zu-
sammenarbeit unter Hinweis darauf beendet, dass der
Kunde die Belege nicht vollständig vorlegt und die Ver-
gütung unregelmäßig gezahlt wird, würden die An-
schuldigungen auch von einem Gericht eher als Reak-
tion und damit als „Schutzbehauptung“ eingestuft wer-
den. „Aktion ist immer besser als Reaktion!“

Darüber hinaus hätte B seine Unabhängigkeit durch
regelmäßiges und zeitnahes Abrechnen sowie durch ein
funktionierendes Forderungsmanagement wahren kön-
nen. Zahlungsrückstände von drei Monaten und mehr
sollten gar nicht erst auflaufen.

☞ Professionell reagieren

Zuletzt kann Bilanzbuchhaltern, die von ihrem Kunden
haftungsrechtlich in Anspruch genommen werden, nur
geraten werden, immer professionell zu reagieren. Das
muss nicht bedeuten, wegen jeder Kleinigkeit einen An-
walt aufzusuchen. Manche Probleme lassen sich auch
ohne den Beistand von Juristen erledigen, vor allem
dann, wenn auf der Gegenseite auch kein Rechtsanwalt
tätig wird.

Der Bilanzbuchhalter sollte auf jeden Brief höflich
und freundlich, aber in der Sache bestimmt reagieren.
Werden von der Gegenseite falsche Tatsachen behaup-
tet, sollte der Bilanzbuchhalter sämtlichen Behauptun-
gen schriftlich entgegentreten. Auch wenn das lästig ist,
sollte nichts unwidersprochen bleiben, da nach der Ak-
tenlage ansonsten ein schiefes Bild entsteht.

Zeichnet sich ab, dass Forderungen aufgestellt wer-
den, die den Bilanzbuchhalter ggf. auch existentiell be-
drohen können, sollte er in jedem Fall einen Rechtsan-
walt aufsuchen.
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mal das Recht gehabt, den Mangel durch Nachbesserung
abzustellen (§ 635 Abs. 1 i. V. m. § 634 Nr. 1 BGB).

B hat im vorliegenden Fall also zunächst keine Scha-
densersatzansprüche zu fürchten und kann auf Zahlung

seiner Vergütung bestehen, solange der Auftraggeber ihm
sein Recht auf Nachbesserung verwehrt.

In der Praxis sieht die Falllösung allerdings längst nicht
so einfach aus: Möchte B seine schon geleistete Tätigkeit
vergütet bekommen und will er auch weiterhin Vertrags-
treue einfordern, muss er klagen und den Prozess vor-
finanzieren. Beweist in einem solchen Verfahren die Ge-
genseite, die Buchhaltung war nicht ordnungsgemäß ab-
geschlossen, wird B dem Gericht verdeutlichen müssen,
die Fehler in der Buchführung rühren daher, dass ihm Be-
lege trotz mehrfacher Aufforderung nicht vorgelegt wor-
den sind.

B wird den im Falle eines Prozesses zu erwartenden Ge-
samtaufwand (Zeit, Kraft, Geld, Nerven, Image, Risiko)
kalkulieren müssen und ggf. seinen Vergütungsausfall
dem Konto „Lebenserfahrung“ belasten und nicht klagen.
Auch hiermit rechnen manche Auftraggeber. Es gilt also,
derartige Situationen von Anfang an zu vermeiden. ❒

ANMERKUNG

[*] Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden auf die zusätz-
liche Nennung der weiblichen Form verzichtet.

DER AUTOR

Michael von Schubert, Rechtsanwalt, Partner der Beratungskanzlei
SP§P Schiffer.Peters & Partner, Büro Bonn, www.schiffer.de.

Praxishinweis:

Mitunter stellen sich Kunden auf den Standpunkt, eine
Nachbesserung sei ihnen unzumutbar, da der Bilanz-
buchhalter ja schon gezeigt habe, dass er sein „Hand-
werk“ nicht beherrsche. Solche Einwände greifen je-
doch nur dann durch, wenn objektive Umstände vor-
liegen, nach denen erwartet werden kann, dass eine
Nachbesserung fehlschlägt (z. B. kein einziger Ge-
schäftsvorfall wurde richtig gebucht). Solche Gründe
sind hier jedoch nicht ersichtlich.

Fortsetzungshinweis:

In den weiteren Folgen der BC-Haftungsserie gibt Ih-
nen der Autor nützliche Praxistipps zu den Themen
• Verlust von Daten,
• strafrechtliche Risiken,
• Verletzung der Verschwiegenheitspflicht,
• wettbewerbsrechtliche Gefahren und
• modernes Konfliktmanagement.

BC – Kurz & Fündig

Leser fragen – Schriftleiter antworten
Bildung einer Ansparrücklage in besonderen Fällen –

verbindliche Bestellung

Leser U. R. fragt:

Ein kleineres Unternehmen plante in
2001 eine erhebliche Erweiterung des
Betriebes und führte sie in 2002 auch
tatsächlich durch. Für diese Investi-
tion wurde in 2001 eine Ansparab-
schreibung gebildet, um auch in 2002
die Sonderabschreibung nach § 7 g
EStG in Anspruch nehmen zu kön-
nen.

Die Bildung der Ansparabschrei-
bung wurde vom Finanzamt mit der
Begründung abgelehnt, es handele
sich um eine wesentliche Betriebser-
weiterung, die einer Betriebsneuer-
öffnung gleich komme (unter Bezug
auf die BFH-Urteile vom 25. 4. 2002,
IV 2002 R 30/00, und vom 19. 9.
2002, XR 51/00). Danach müssten
die Betriebsanlagen in 2001 bereits
verbindlich bestellt sein. Da sie erst
in 2002 bestellt und geliefert wurden,
könne die Ansparabschreibung nicht
anerkannt und zudem auch nicht die

Sonderabschreibung in Anspruch ge-
nommen werden.

Gemäß BGB gibt es meines Wis-
sens keine verbindliche „Bestellung“,
sondern nur einen Kaufvertrag mit al-
len Rechten und Pflichten (zu Zah-
lungs- und Liefermodalitäten), der
bei größeren Investitionssummen oh-
nehin die Regel ist. Zudem: Eine
„Bestellung“ im Jahr der Bildung der
Ansparrücklage verhindert die Mög-
lichkeit, innerhalb der Anschaffungs-
zeit von zwei Jahren sich nach Alter-
nativen umzusehen, die ggf. kosten-
günstiger oder technisch besser sind.

Fragen: Kommt eine verbindliche
Bestellung im Jahr 2001 somit nicht
bereits einer Anschaffung gleich, für
die keine Ansparabschreibung gebil-
det werden kann? Könnte nicht die
Bestellung – im Unterschied zur Ar-
gumentation des Finanzamtes – auf
den Investitionszeitraum (2 Jahre
nach Bildung der Ansparabschrei-
bung) bezogen sein? Wäre es nicht

möglich, durch Bildung einer An-
sparrücklage in Höhe von 1 € (im
Jahr 2001) in den Genuss der Inan-
spruchnahme der Sonderabschrei-
bung gemäß § 7 g EStG zu kommen?
Dies würde im Jahr der Bildung der
Ansparabschreibung nicht zu einer
wesentlichen Betriebserweiterung
führen.

Antwort mit Praxishinwei-
sen:
Die Leseranfrage zur Bildung der An-
sparrücklage nach § 7 g EStG ist auf
die Besonderheit einer wesentlichen
Erweiterung eines bestehenden Be-
triebes gerichtet. Einschlägig hierzu
sind
• BMF-Schreiben vom 25. 2. 2004,

IV A 6 – S 2183b – 1/04, BStBl. I
2004, 337,

• BFH-Urteil vom 25. 4. 2002, IV R
30/00, BStBl. II 2004, 182, und

• BFH-Urteil vom 19. 9. 2002, X R
51/00, BStBl. II 2004, 184.

BC – Kurz & Fündig BC 10/2004
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Selbständige Bilanzbuchhalter/innen und
Controller/innen als Rating-Berater

Von Dr. Gabriele Schäfer

Die neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften eröffnen
für selbständige Bilanzbuchhalter/Controller ein wei-
tes Betätigungsfeld im Blick auf ein bankinternes
Rating. Insbesondere als Experten für Buchführung
und Jahresabschlusserstellung verfügen sie – außer-
halb aller berufsrechtlichen Beschränkungen – über
herausragende Kenntnisse, um ein Unternehmen op-
timal auf ein Rating vorbereiten zu können. Im Un-
terschied zu Unternehmensberatern sind sie es, die in
der Regel (durch Buchen laufender Geschäftsvorfäl-
le, Betreuung von Kostenrechnungen und Unterneh-
mensplanungen) die benötigten Daten zur Verfügung
stellen und damit entscheidend über deren Qualität
bestimmen können.

Im Allgemeinen genügt für den An-
satz der Ansparabschreibung die
Glaubhaftmachung der Investition.
Bei neu eröffneten und wesentlich er-
weiterten Betrieben verlangt der BFH
im Urteil vom 19. 9. 2002 (X R 51/
00) und – dem folgend – das BMF in
Rz. 17 (mit Schreiben vom 25. 2.
2004, a.a.O.) hierzu eine verbindliche
Bestellung des betreffenden Investi-
tionsgutes. Eine solche „Bestellung“
kann zivilrechtlich auf der Grundlage
eines Kauf- oder Werklieferungsver-
trages erfolgen.

Beispiel einer verbindlichen
Bestellung:

„Auf der Grundlage Ihres Angebots
vom . . . bestelle ich den Lastwagen
. . . mit der folgenden Sonderspezifi-
kation . . . . Die Anlieferung auf un-
serem Werksgelände hat spätestens
bis zum 31. 5. 2006 zu erfolgen.“
Ort, 1. Juli 2004

Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, ist Partner
der Sozietät Rüsch-Hoffmann-Sauter in
Freiburg

Betriebswirtschaftliche Beratungspraxis

Die Autorin stellt nicht nur die konkreten Ansatz-
punkte einer Rating-Beratung durch selbständige Bi-
lanzbuchhalter/Controller vor, sondern gibt auch
Praxisempfehlungen zu Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie zu geeigneten Arbeitsmitteln (wie Softwarelö-
sungen) für Rating-Berater.

Seit Juni dieses Jahres herrscht nun endgültig Klarheit dar-
über: Die Regelungen des Baseler Ausschusses für Banken-
aufsicht (Basel II) werden Ende 2006 bzw. Anfang 2007
in Kraft treten. Doch bereits seit Anfang 2003 haben die
Kreditinstitute begonnen, den Teil des Regelwerkes umzu-
setzen, der die Risikoeinstufung von Unternehmen betrifft.
Jedes Unternehmen, das einen Kredit benötigt, wird heute
einem Rating unterzogen – oft ohne es zu merken.

BC 10/2004 Betriebswirtschaftliche Beratungspraxis

Durch die Klausel (im Beispiel) ist
ein Kauf- oder Werklieferungsvertrag
zustande gekommen. Bilanzrechtlich
besteht ab dem Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses ein sog. schweben-
des Geschäft, das nicht bilanzierbar
ist. Die Anschaffung und damit der
Abschreibungsbeginn würden bei
planmäßiger Vertragserfüllung auf

den 31. 5. 2006 fallen. Das Beispiel
zeigt: In der Leseranfrage wird die
Bestellung (Abschluss des Kaufver-
trages) mit der Lieferung verwech-
selt.

Die vom Leser angesprochene „Er-
satzlösung“ – Bildung einer Anspar-
rücklage von 1 € – kann das Problem
nicht lösen. Die Wesentlichkeit der
Betriebserweiterung ist nicht von der
Höhe der gebildeten Rücklage abhän-
gig, sondern ausschließlich vom wirt-
schaftlichen Gehalt der Investition.
Außerdem muss zur Bildung der An-
sparrücklage die geplante Investition
detailliert beschrieben werden. Eine
Investition in Höhe von 1 € ist nicht
denkbar.

Die einzig mögliche Argumenta-
tionshilfe gegen das Finanzamt kann
in der Interpretation der „wesentli-
chen Erweiterung eines bereits beste-
henden Betriebes“ im Sinne des ge-
nannten BMF-Schreibens sein. Das
dem zugrunde liegende BFH-Urteil
(vom 19. 9. 2002, a.a.O.) betrifft ei-
nen ziemlich massiven Fall einer sol-
chen Betriebserweiterung: Die ge-
plante Investitionsmaßnahme eines
„Einmann-Betriebs“ sollte in naher
Zukunft zu einer 18-fachen Erhöhung
der Umsatzerlöse sowie der Jahres-
überschüsse führen. „Eine solche
kurzfristig ins Auge gefasste be-

trächtliche Expansion des Betriebs
setzte neben anderen Maßnahmen
sächliche Investitionen (auch betref-
fend wesentlicher Betriebsgrundla-
gen) in einer Größenordnung voraus,
die denen bei einer Neugründung von
Betrieben durchaus vergleichbar sind
oder zumindest nahe kommen“, so
der BFH.

Demzufolge sollte der konkrete
Sachverhalt mit demjenigen des
BFH-Urteils abgeglichen werden,
woraus sich möglicherweise eine
„Nichtwesentlichkeit“ der Betriebser-
weiterung ableiten ließe. ❒
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Das Rating zielt darauf ab, einschätzen zu können, ob
ein Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen vollständig
und pünktlich nachkommen wird. Hierzu werden be-
kanntlich folgende Kriterien geprüft (vgl. ausführlich Da-
razs, BC 5/2001, S. 105 f.):
• quantitative Faktoren, auch „hard facts“ genannt: Sie er-

schöpfen sich weitgehend in der Analyse des Jahresab-
schlusses;

• qualitative Kriterien wie z. B. Managementqualität,
Aussagen zur Wettbewerbsposition des Unternehmens
oder Branchenentwicklung: Im Gegensatz zur Jahresab-
schlussanalyse sind sie stärker in die Zukunft gerichtet
und dienen dazu, das Geschäftsrisiko eines Unterneh-
mens zu ermitteln.

Rechnungswesen als wichtiges Prüffeld
bei kleinen Unternehmen
Je nach Unternehmensgröße werden beim Rating die
quantitativen und qualitativen Kriterien unterschiedlich
gewichtet: Je kleiner ein Unternehmen ist, desto bedeuten-
der sind erfahrungsgemäß die „hard facts“. Angesichts des
meist geringen Kreditvolumens kleinerer Unternehmen
wollen Banken den Aufwand für das Rating – aus Kosten-
gründen – möglichst gering halten, weshalb sich der Fra-
genkatalog bei den qualitativen Kriterien in dieser Ziel-
gruppe regelmäßig auf wenige Punkte beschränkt (siehe
Beispiel).

Beispiel zu qualitativen Rating-Kriterien bei kleineren
Unternehmen:

Der Fragenkatalog des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes prüft bei kleineren Gewerbekunden u. a. folgen-
de qualitativen Faktoren:
• Regelung der Unternehmensnachfolge (bei Unterneh-

mern ab ca. 50 Jahren),
• Kompetenz und Erfahrung sowie Alter und Familien-

stand des Geschäftsführers und
• Gründungszeitpunkt und Rechtsform des Unternehmens.

Bei kleineren Unternehmen werden zudem im Rahmen
des Rating einige Fragen gestellt, aus denen sich für Bi-
lanzbuchhalter/innen und Controller/innen [*] Ansatz-
punkte für eine beratende Tätigkeit im Unternehmen erge-
ben. Hierzu zählen insbesondere

▲

Kontoführung, die meist anhand des Überziehungsver-
haltens beurteilt wird, sowie

▲

Qualität des Rechnungswesens; Prüffragen sind z. B.:
• Wird die Debitorenbuchhaltung zeitnah geführt?
• Sind unterjährig betriebswirtschaftliche Auswertun-

gen (BWA) in ausreichender Qualität vorhanden
(vgl. ausführlich Schäfer, BC 3/2004, S. 60 ff.)?

• Besteht eine schriftlich fixierte Unternehmenspla-
nung? Hierbei genügt es nicht, lediglich eine Grob-
planung vorzulegen. Gerade an die Unternehmens-
planung (Erfolgs-, Liquiditäts- und Investitionspla-
nung) werden von allen Banken hohe Ansprüche ge-
stellt.

Ein Kreditgespräch ohne Planzahlen erfolgreich durch-
führen zu wollen, ist heute nahezu unmöglich. Wegen der
aus Sicht der Banken großen Bedeutung von Rechnungs-
wesen und Controlling bei praktisch allen Unternehmen

kommt Bilanzbuchhaltern/Controllern daher eine wichti-
ge Rolle bei der Rating-Vorbereitung zu: Sie bestimmen
nicht nur maßgeblich die Qualität der Ist-Daten (z. B. in
der Finanzbuchhaltung), die ebenfalls in die Bonitätsbeur-
teilung einfließen, sondern sind auch die geeigneten Ex-
perten zur Erstellung fundierter Unterlagen für eine quali-
fizierte und ratingfeste Unternehmensplanung.

Wie wird man Rating-Berater?

Die Begriffe Rating-Berater oder Rating Advisor sind
rechtlich (noch) nicht geschützt. Auch gibt es derzeit kei-
ne allgemein akzeptierten Standards für die Vorgehens-
weise bei einer Rating-Beratung. Gerade aus diesem
Grund empfiehlt es sich, hierfür eine solide Fortbildung
zu absolvieren und sich damit positiv von selbsternannten
„Rating-Beratern“ abzuheben.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl einschlägiger Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Wer sich zum Rating-Berater aus-
bilden lassen will, sollte sich über die angebotenen Kurse
sehr genau informieren: Während ein 2-Tages-Crashkurs
sicherlich kein ausreichend fundiertes Know-how vermit-
teln kann, ist es aber auch nicht zwingend erforderlich, ei-
ne über 6 Monate dauernde Weiterbildung mit Universi-
tätsabschluss zu absolvieren. Für die meisten angehenden
Rating-Berater dürfte sich eine Lösung „dazwischen“
empfehlen.

Der Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Control-
ler e. V. (BVBC) beispielsweise bietet eine speziell auf die
Kenntnisse und Belange von Bilanzbuchhaltern und Con-
trollern zugeschnittene Ausbildung (Dauer: 1 Woche) an.
Die Teilnehmer lernen dabei anhand einer Fallstudie
sämtliche Aspekte der Rating-Vorbereitung kennen. Zu-

Praxistipp:

Achten Sie bei der Auswahl des für Sie passenden Wei-
terbildungsangebots zum Rating-Berater auf folgende
Punkte:
• Preis: Vergleichen Sie die unterschiedlichen Ange-

bote auch hinsichtlich der Kosten miteinander. Maß-
geblich ist dabei der zu zahlende Stundensatz, der
nicht wesentlich über dem Durchschnitt liegen soll.

• Qualität des Anbieters: Sind Lehrgangsinstitut oder
Weiterbildungsträger bekannt? Die besten Anhalts-
punkte für die Qualität des Anbieters liefern ehema-
lige Kursteilnehmer. Erkundigen Sie sich bei der
Schulungseinrichtung, ob sie Ihnen Referenzen zur
Verfügung stellen kann.

• Ausbildungsinhalte und Methodik: Die Kursinhalte
sollten möglichst gut auf die von Ihnen geplanten Tä-
tigkeitsbereiche vorbereiten. Wenn Sie beispielswei-
se Ihre Aufgabe als Rating-Berater vor allem darin
sehen, Mandanten auf Bankgespräche optimal vor-
zubereiten, erscheint es wenig sinnvoll, eine auf das
externe Rating (der Rating-Agenturen) fokussierte
Fortbildung zu besuchen. Die Vermittlung des Stoffes
sollte möglichst praxisorientiert erfolgen. Geeignet
sind Fallstudien, anhand derer verschiedene Ge-
sichtspunkte der Rating-Beratung geübt werden kön-
nen.

Betriebswirtschaftliche Beratungspraxis BC 10/2004



235

dem erfahren sie in Rollenspielen, welche Punkte beim
Bankgespräch zu beachten sind.

Weiterbildungsangebote darüber hinaus finden sich im
Internet z. B. unter dem Suchbegriff „Rating Advisor“.

Konkrete Ansatzpunkte der Rating-
Beratung

Die Qualität des Rechnungswesens ist (wie oben S. 234
erwähnt) für Unternehmen aller Größenordnungen ein
wichtiges Kriterium, um bei Banken als kreditwürdig zu
gelten. Eine Rating-Beratung durch Bilanzbuchhalter/
Controller sollte daher auch an dieser Stelle mit Verbesse-
rungsmaßnahmen ansetzen, zu denen u. a. zählen:
• Führung einer zeitnahen Buchhaltung nach den Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung – insbesondere
unter Beachtung von Vollständigkeit und Richtigkeit,

• Erstellen von aussagefähigen Monatsberichten – mög-
lichst mit einer Erweiterung der üblichen BWA-Gliede-
rung (vgl. ausführlich Schäfer, BC 3/2004, S. 60 ff.),

• Entwicklung einer aussagekräftigen Planungsrechnung:
Diese umfasst mindestens eine GuV-Planung – über ei-
nen Zeitraum von etwa drei Jahren – sowie eine Liquidi-
tätsplanung. Aussagefähig bedeutet hierbei, die Pla-
nungsannahmen genau zu erläutern und darüber hinaus
stets mehrere Szenarien zu berücksichtigen (Basisfall,
bester Fall/best case und schlechtester Fall/worst case).

Darüber hinaus können selbständige Bilanzbuchhalter/
Controller noch weitere Beratungs-/Unterstützungsleistun-
gen in Bezug auf eine gute Rating-Beurteilung anbieten:
• Aufbau eines Steuerungsinstrumentariums (Control-

ling): Auf der Grundlage der Planzahlen empfiehlt sich –
bei kleineren Unternehmen – als Standardlösung der
monatliche Soll-Ist-Vergleich der GuV-Planung mit den
Ist-Daten der BWA. Eine tabellarische Gegenüberstel-
lung im Tabellenkalkulationsprogramm Excel ist von
Vorteil, da diese Softwarelösung in kleineren Unterneh-
men meist vorhanden ist und daher auch akzeptiert wird.

• Überprüfung des Unternehmens im Blick auf sog.
Warnhinweise oder K.O.-Kriterien (z. B. negatives Ei-
genkapital oder nicht vereinbarte Kreditlinienüberzie-
hung). Jede Bank hat hierbei ihren eigenen Katalog, der
darüber bestimmt, ob ein Kredit überhaupt vergeben
werden kann (vgl. im Einzelnen Hüttche, BC 6/2002,
S. 121 ff.). Liegt ein K.O.-Kriterium vor, so führt dies in
der Regel zum Abbruch der Gespräche. Ein Rating-Be-
rater sollte daher stets seinen Kunden auf die Bedeutung
dieser Kriterien aufmerksam machen und das Unterneh-
men dahingehend überprüfen.

• Analyse des Unternehmens mit Blick auf die Rating-
Kriterien und Darstellung der Ergebnisse gegenüber der
Bank in geeigneter Weise. Hierbei werden nicht nur die
Jahresabschlussdaten vom Rating-Berater analysiert
und bewertet (z. B. Vermögens-/Liquiditätslage), son-
dern auch die qualitativen Faktoren (z. B. Konkurrenzfä-
higkeit des Produktprogramms).

Über das Banken-Rating hinaus können Rating-Berater
auch bei der Vorbereitung auf ein externes Rating durch
eine Rating-Agentur Unterstützung leisten. Da nach der
Analyse durch die Agentur das Ergebnis nicht wegdisku-
tiert werden kann, empfiehlt sich eine sorgfältige Vorbe-

reitung, um die Rating-Tauglichkeit des jeweiligen Unter-
nehmens vorab festzustellen.

Hilfsmittel für den Rating-Berater
Die Bereitschaft, größere Finanzmittel für das Erbringen
von Rating-Beratungsleistungen zur Verfügung zu stellen,
ist oftmals gering; zumindest kleine und mittlere Unter-
nehmen scheuen sich, mehrere tausend Euro für eine Un-
ternehmensanalyse im Vorfeld eines Rating-Gesprächs
mit der Bank auszugeben.

Für Rating-Berater gilt es hier, in zwei Richtungen ent-
sprechende Überzeugungsarbeit zu leisten:
• Berechnung des konkreten kostenrechnerischen Nut-

zens einer Rating-Beratung: Hierzu sind insbesondere
die finanziellen Auswirkungen günstigerer Kreditkondi-
tionen zu ermitteln, die sich – in Abhängigkeit vom Kre-
ditvolumen – durch eine Verbesserung der Ratingnote
erreichen lassen.

• Darlegung des Nutzens einer Unternehmens-/Ratingana-
lyse für die Unternehmenssteuerung (vgl. ausführlich
Gleißner , BC 3/2004, S. 53 ff.) hinsichtlich der Identifi-
zierung von
– operativen Risiken (z. B. frühzeitiges Erkennen von

Liquiditätskrisen, fehlende Modernisierung der Pro-
duktionstechnologie) und

– strategischen Risiken (z. B. zu große Abhängigkeit
von Schlüsselkunden, zunehmende Schwächung der
Marktposition auf Grund zu geringer Innovationen/
Patente).

Mittlerweile wird eine Reihe von Instrumenten/Tools für
Rating-Analysen angeboten, deren Eignung für eine fun-
dierte Untersuchung sehr unterschiedlich eingestuft wird.
Da insbesondere das Erstellen von längeren Texten im
Rahmen der Ergebnisauswertung sehr aufwendig ist, so-
fern sie manuell durchgeführt wird, sollte das Augenmerk
auf Softwarelösungen gerichtet werden, die eine automa-
tisierte Texterstellung ermöglichen.

Praxishinweis:

Als nützliches Arbeitsmittel preislich sehr interessant
ist beispielsweise das Tool „Ratingexpert“ des Ko-
gnos-Verlags, einer Software für die Rating-Verbesse-
rung, welche gemeinsam mit der DATEV vertrieben
wird (derzeitiger Netto-Preis 199,90 €, nähere Infor-
mationen unter www.kognos.de). Mitglieder des
BVBC erhalten hierauf sogar einen Rabatt.

❒

ANMERKUNG

[*] Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden auf die zusätz-
liche Nennung der weiblichen Form verzichtet.

DIE AUTORIN

Dr. rer. pol. Gabriele Schäfer (Rating-Analyst univ.), selbständige
Unternehmensberaterin und Partnerin der Kliche Weber Pacina Schä-
fer Partnerschaftsgesellschaft. Beratungsschwerpunkte: Ratingvorbe-
reitung sowie Planung und Controlling für kleine und mittlere Unter-
nehmen (Internet: www.dr-schaefer.com und www.kwps.de, E-Mail:
info@dr-schaefer.com). Die Verfasserin leitet die BVBC-Arbeits-
kreise Controlling (Bayern) und Rating.
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236

Betriebswirtschaftliche Beratungspraxis

Nur wer aktiv um Neukunden wirbt, verbucht auf Dauer
Erfolge!

Von Marianne Lotz

Sind selbständige Bilanzbuchhalter/innen oder Con-
troller/innen [*] beruflich ausgelastet, finden sie er-
fahrungsgemäß kaum Zeit zum Akquirieren von
Neukunden. Oftmals erkennen sie in dieser Situation
auch hierfür keine Notwendigkeit: Denn wie sollen
zusätzliche Aufträge, die ein Neukunde bringt, noch
bewältigt werden? Sollen weitere Bürokräfte einge-
stellt werden oder ist es doch besser, sich nur auf das
bestehende Klientel zu konzentrieren?

Alles verändert sich
Der Rechnungswesenmarkt ist ständig in Bewegung: Un-
ternehmen schließen beispielsweise Geschäftsbereiche,
erweitern Abteilungen, gehen in Insolvenz, Büro- und
Personalleiter wechseln, neue Steuer- und Handelsgesetze
erfordern einen veränderten Verwaltungsaufwand, die
wirtschaftliche Lage zwingt zu Sparmaßnahmen. Ebenso
kann ein bestehender Kunde sein Auftragsvolumen redu-
zieren oder anderweitig vergeben.

Für ein Buchhaltungsbüro/eine Unternehmensberatung
kann sich daraus in kürzester Zeit eine unzureichende Ka-
pazitätsauslastung entwickeln. In dieser Situation ist der-
jenige im Vorteil, der bei potenziellen Neukunden bereits
„einen Fuß in der Tür“ hat. Die Devise lautet: sich rasch
auf eine veränderte Marktlage einstellen zu können.

Nicht immer reicht es bei der Neukundengewinnung
aus, sich auf Weiterempfehlungen des bestehenden Klien-
tels zu verlassen. Das Werben um neue Aufträge ist früher
oder später unerlässlich. Wer dabei strategisch und gezielt
vorgeht, statt „wild“ und planlos zu akquirieren, ist erfah-
rungsgemäß erfolgreicher; schließlich erfordert Akquirie-
ren einen nicht unerheblichen zeitlichen und finanziellen
Aufwand. Mit wenigen konkreten Vorüberlegungen lässt
sich eine Strategie zur Neukundengewinnung entwickeln,
welche die Erfolgschancen um ein Vielfaches erhöht.

Welche Vorgehensweise empfiehlt sich
bei der Neukundengewinnung?
Profil zeigen!

Entwickeln Sie Ihr eigenes Profil, in dem Sie sich zu-
nächst Ihrer Stärken bewusst werden. Dazu zählen nicht
nur Bildungsabschlüsse und erworbene Fachkenntnisse,
sondern auch persönliche Eigenschaften, wie Zuverlässig-
keit, Pünktlichkeit, Menschenkenntnis, Überzeugungs-
kraft usw.

Kundennutzen herausstellen!

Machen Sie sich klar, welche Vorteile der Kunde von Ih-
ren fachlichen und persönlichen Fähigkeiten hat. Be-
stimmte Fachkenntnisse – z. B. über Rating – bringen dem
Kunden die Sicherheit, dass er für die Verhandlungen mit

der Bank von Ihnen optimal aufbereitetes Zahlenmaterial
erhält. Vielleicht legt der Kunde sogar Wert darauf, Sie bei
Bankgesprächen mit dabei zu haben; dann können Fähig-
keiten wie Überzeugungskraft für den Kunden sehr von
Nutzen sein.

Leistungskatalog

Erstellen Sie in Bezug auf Ihr persönliches Stärkenprofil
ein Leistungsangebot: Welche Leistungen können auf
Grund der eigenen Fähigkeiten den Kunden angeboten
werden und welche werden auf Grund der eigenen Nei-
gungen bevorzugt – im Klartext: Welche Arbeiten machen
Sie besonders gern?

Welche Unternehmen sollten ange-
sprochen werden?

Im Vorfeld ist die Überlegung hilfreich, welche möglichen
Kunden vom eigenen Leistungsangebot besonders profi-
tieren. Vielleicht ziehen Sie auf Grund einschlägiger Be-
rufserfahrungen (z. B. Führen von Baulohn-Abrechnun-
gen) bestimmte Branchen vor (hier: Baubranche). Sofern
ein selbständiger Bilanzbuchhalter/Controller auf den
Aufbau und die Durchführung von Kostenrechnungen/
Kalkulationen spezialisiert ist, könnte diese Dienstleis-
tung vor allem kleineren Unternehmen angeboten werden,
da größere Unternehmen in der Regel bereits solche Rech-
nungsweseninstrumente installiert haben, die durch An-
gestellte betreut werden. Auch kann das Zugehen auf
Wachstumsbranchen (z. B. Biotechnologie) von Vorteil
sein, um künftig gegebenenfalls zusätzliches Auftrags-
potenzial auszuschöpfen.

Beispiel:

Für kleine Unternehmen mit guter Auftragslage können die
Dienstleistungen selbständiger Bilanzbuchhalter/Controller
sehr hilfreich sein. Denn oft hat der Inhaber eine 60-Stun-
den-Woche, und die Ehefrau findet nur noch am Sonntag-
morgen Zeit, sich um die Buchhaltung zu kümmern. In der
Folge werden häufig die Kontenpflege vernachlässigt und
das Mahnwesen nur in Ausnahmefällen betrieben.

Informieren Sie sich über Ihre Zielgruppe!

Wurden mit der geschilderten Methode die Wunschkun-
den/-branchen ausfindig gemacht, ist es empfehlenswert,

Praxisempfehlung:

Notieren Sie sich Ihre fachlichen und persönlichen
Fähigkeiten – dadurch wird Ihr „Stärken-Bewusst-
sein“ intensiviert. Dies wiederum erhöht Ihre Selbst-
sicherheit mit positiven Auswirkungen auf den Kun-
denkontakt.
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Informationen über diese Zielgruppe und die einzelnen
Unternehmen einzuholen, z. B.: Wie viele Firmen einer
bestimmten Zielgruppe gibt es in Ihrem Umkreis? Wie ist
die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Branche?

Daran anschließend ist eine detaillierte Recherche emp-
fehlenswert, bei der präzisere Informationen über be-
stimmte Wunschkunden gesammelt werden, z. B. zu Un-
ternehmensform, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Mitar-
beiter, Produkte, eingesetzte Rechnungswesen-/Control-
linginstrumente bzw. -software. Dadurch lässt sich der
Dienstleistungsbedarf des potenziellen Kunden in etwa
abschätzen. Hierbei ist konkret zu formulieren, welche
Vorteile ein selbständiger Bilanzbuchhalter seinen
Wunschkunden bieten könnte, wenn sie dessen besondere
Leistung nutzen (z. B. neben dem Verbuchen laufender
Geschäftsvorfälle ist eine professionelle betriebswirt-
schaftliche Beratung auf Grund seiner umfassenden Qua-
lifikation möglich), anstatt intern für diese Buchhaltungs-/
Beratungsaufgaben eine Stelle zu besetzen oder sich für
einen Mitbewerber zu entscheiden.

Die Einzigartigkeit des Profils heraus-
stellen!
Oft kommen Zweifel auf: „Was soll an meiner Leistung
schon Besonderes sein? Ich biete doch dasselbe, wie viele
andere Bilanzbuchhalter auch. Außerdem hat der Steuer-
berater ein größeres Leistungsspektrum, und ich bin hier
in meinen Befugnissen gesetzlich eingeschränkt.“

Solche Gedanken führen eher dazu, das Selbstbewusst-
sein zu schwächen als zu stärken. Treten Sie deshalb als
erstes (mental) aus dem Schatten der Steuerberaterkon-
kurrenz heraus. Es kann und darf nicht sein, dass der Kun-
de den einzigen Nutzen, einen Bilanzbuchhalter anstelle
eines Steuerberaters zu beauftragen, im niedrigeren Stun-
densatz sieht.

Grenzen Sie sich positiv ab!

Man sollte sich deshalb bewusst werden, welcher Nutzen
einem potenziellen Kundenkreis geboten werden kann
und worin man sich von anderen Bilanzbuchhaltern oder
Steuerberatern abhebt. Hierzu zählen aus dem persönli-
chen Stärkenprofil:
• berufliche Vorerfahrungen in ganz speziellen Branchen

und Unternehmensgrößen. Dadurch sind die besonderen
Problembereiche dieser Kunden bekannt, es wird „die-
selbe Sprache“ gesprochen und damit eine Vertrauens-
basis geschaffen, auf der sich eine Geschäftsbeziehung
anbahnen lässt;

• besondere Fachkenntnisse, z. B. Abrechnungen für
Arztpraxen, laufende Buchführung in der Gastronomie;

• bestimmte Zusatzleistungen neben dem Buchen laufen-
der Geschäftsvorfälle und der Durchführung von Lohn-
abrechnungen: Wer beispielsweise Berufserfahrungen
im Personalwesen gesammelt hat, kann sich u. a. bei der
Bewerberauswahl und bei Mitarbeitergesprächen posi-
tiv hervortun; wer in der Durchführung von Kostenrech-
nungen versiert ist, kann als Leistungen z. B. die Nach-
kalkulation oder Kostenanalyse einzelner Produkte an-
bieten.

Ein solches Leistungsspektrum verleiht einem Unterneh-
mer ein unverwechselbares Profil, wodurch er vom Kun-

den überhaupt erst wahrgenommen wird: „Unter vielen
grünen Äpfeln fällt nur der rote besonders auf.“

Genügt das „Buchen laufender Geschäftsvorfälle“
für den Leistungsumfang?

Selbst wenn Sie keine weiteren Fach-Kompetenzen besit-
zen sollten, sondern eben „nur“ das Buchen laufender Ge-
schäftsvorfälle anbieten, ist es wichtig, sich von anderen
abzuheben. Dies können die bereits erwähnten persönli-
chen Fähigkeiten sein oder auch besondere Serviceleis-
tungen. Stellen Sie sich hierzu folgende Fragen:
• Zu welchen Kundengruppen besteht eine „gute Wellen-

länge“, mit welcher „Sorte Mensch“ (z. B. introvertiert
versus extrovertiert) kann ich am besten umgehen?

• Welche Dienste erwartet dieser Kunde? Kann man ihm
z. B. Abend- oder Samstagstermine anbieten, um Belege
bei ihm abzuholen oder Aufgaben/Aufträge mit ihm zu
besprechen?

• Von welchen kaufmännischen Zusatzleistungen können
diese Kunden profitieren, z. B. Büro-Organisation, Füh-
ren von Terminkalendern, Schreib-Service usw.?

Auf den „kleinen Unterschied“ kommt es
an!

Die Fernsehwerbung macht tagtäglich deutlich, wie glei-
che und „noch gleichere“ Produkte in unterschiedlicher
Art und Weise kommuniziert werden und somit auch ver-
schiedene Konsumentengruppen ansprechen. Die Käufer
entscheiden sich schließlich unter all den gleichen oder
ähnlichen Produkten (wie z. B. Waschmittel oder Sham-
poos) für ein ganz bestimmtes. Und warum? Weil es eben
doch Unterschiede gibt: in der Qualität, bei den Inhalts-
stoffen, hinsichtlich der Verpackung, beim Produktnamen,
Bekanntheitsgrad etc. – und nicht zuletzt auf Grund ihres
eigenen Gefühls, des Vertrauens, das sie dem jeweiligen
Produkt entgegenbringen.

Genauso verhält es sich beim „Produkt“/bei den Dienst-
leistungen der selbständigen Bilanzbuchhalter/Controller,
die sie ihren möglichen Neukunden anbieten wollen.
Auch hier ist es wichtig, Vertrauen zu gewinnen.

Die potenziellen Kunden müssen von
Ihnen wissen!

Der potenzielle Kunde muss von Ihrem Profil, von Ihrem
besonderen Leistungsangebot – also vom „roten Apfel“ –

Praxistipp:

Legen Sie sich ein „Konto für Ihre Pluspunkte“ an:
Notieren Sie hier – unter Beachtung der obigen Auf-
zählung – alles, was Sie in Ihrer Person und Leistung
besonders auszeichnet, was Sie von anderen unter-
scheidet, und welche persönlichen Eigenschaften Sie
haben. Manchmal ist es „nur“ ein Tüpfelchen auf dem
„i“ (z. B. differenziertere Auswertungsmöglichkeiten
der Lohnbuchhaltung für die Personalplanung/das
Personalcontrolling), das Sie von ihren Mitbewerbern
abhebt. Finden Sie dieses „Tüpfelchen“ – und werben
Sie damit!
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